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Bundestag: Änderung des MLI-Umsetzungsgesetzes beschlossen 

Am 26.03.2026 hat der Bundestag in 2./3. Lesung den Regierungsentwurf des Gesetzes zur Ände-

rung des Gesetzes zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24.11.2016 zur Umsetzung steuer-

abkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlage-

rung vom 22.11.2020 (MLI-Umsetzungsgesetz) Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkür-

zung und Gewinnverlagerung in unveränderter Fassung beschlossen. 

Das Änderungsgesetz soll das MLI-Umsetzungsgesetz in Form von mehreren Ergänzungen ändern. 

Die im MLI-Umsetzungsgesetz vom 22.11.2020 enthaltene Liste der Auswahlentscheidungen und 

Vorbehalte wird um 62 weitere deutsche Steuerabkommen (bisher 14), die gegenwärtig nicht 

dem Mindeststandard nach dem Projekt zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnver-

lagerung (BEPS) entsprechen, erweitert. Dabei werden die von der Bundesrepublik Deutschland 

im MLI-Umsetzungsgesetz vom 22.11.2020 getroffenen Auswahlentscheidungen für diese 62 

deutschen Steuerabkommen zum größten Teil nachvollzogen, d. h. man hat sich zum größten Teil 

an die damaligen politischen Entscheidungen gehalten. An den damaligen Beweggründen, Aus-

wahlentscheidungen und Vorbehalten hat sich im Lichte der deutschen Abkommenspolitik nur 

eine Änderung ergeben.  

Diese Änderung gegenüber den damaligen Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserklärungen 

betrifft Teil VI des Mehrseitigen Übereinkommens vom 24.11.2016 zur Umsetzung steuerabkom-

mensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

(BEPS-MLI). Bisher bestand nur die Möglichkeit, dass Teil VI BEPS-MLI (Schiedsverfahren) auf Steu-

erabkommen Anwendung findet, die noch keine Schiedsklausel enthalten. Durch die Änderung 

soll es möglich werden, dass Teil VI BEPS-MLI auch Anwendung auf ein Steuerabkommen findet, 

das bereits eine Schiedsklausel enthält. Die bisher im Steuerabkommen enthaltene Schiedsklausel 

würde folglich bei gleichlautender Notifikation des jeweils anderen Vertragsstaates durch Teil VI 

BEPS-MLI ersetzt werden. Es handelt sich somit um eine Erweiterung des Anwendungsbereichs 

des BEPS-MLI, um die OECD/G20-Empfehlungen zu BEPS-Aktionspunkt 14 (Streitbeilegung) best-

möglich umzusetzen.  

Die Modifikationen der neu erfassten 62 Steuerabkommen erfolgen nicht unmittelbar nach Inkraft-

treten dieses Gesetzes. Zunächst bedarf es der übereinstimmenden Benennung des jeweiligen 

Steuerabkommens durch die Bundesrepublik Deutschland sowie den jeweils anderen Vertrags-

staat als sog. vom BEPS-MLI erfasstes Steuerabkommen. Anschließend bedarf es der Änderung 

des Gesetzes zur Anwendung des Mehrseitigen Übereinkommens vom 24.11.2016 und zu weite-

ren Maßnahmen (BEPS-MLI-Anwendungsgesetz), um die sich ergebenden Modifikationen zu kon-

kretisieren. Zuletzt ist eine Notifikation der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der OECD 

nach Art. 35 Abs. 7 Buchstabe b BEPS-MLI abzugeben, dass in Bezug auf das jeweilige Steuerab-

kommen die innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI abgeschlossen 

sind.  

Resultierend aus diesem Verfahren ist damit zu rechnen, dass das MLI frühestens ab dem 

01.01.2027 auf die neu hinzukommenden Steuerabkommen Anwendung finden wird. Die konkre-

ten Auswirkungen für jedes einzelne Abkommen hängen davon ab, ob der jeweilige andere Ver-

tragsstaat das Steuerabkommen ebenfalls bei der OECD für das MLI notifiziert hat und welche 

Auswahlentscheidungen er im Rahmen des MLI getroffen hat.  

Der Bundesrat wird dem vorliegenden Änderungsgesetz voraussichtlich am 08.05.2026 zustim-

men. 
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BMF: Entwurf für eine „Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung für die Außen-

prüfung (Außenprüfungsordnung – ApO) – Ersatz der Betriebsprüfungsordnung (BpO 2000) 

Am 23.03.2026 hat das BMF den Entwurf für eine "Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Au-

ßenprüfung - Außenprüfungsordnung (ApO)" veröffentlicht. Die ApO soll die bisherige Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift für die Betriebsprüfung – Betriebsprüfungsordnung (BpO 2000) – vom 

15.03.2000 ersetzen. 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22.03.2021 zur Än-

derung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-

reich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts vom 20.12.2022 wur-

den in der Abgabenordnung die gesetzlichen Vorschriften zur Außenprüfung teilweise geändert. 

Ziel dieser Änderungen war es, die Außenprüfung zu beschleunigen.  

Die neuen oder geänderten gesetzlichen Vorschriften werden in die bisherige Betriebsprüfungs-

ordnung (BpO 2000) eingearbeitet. In dem Zuge werden weitere Änderungen vorgenommen, die 

insbesondere auf eine Beschleunigung der Außenprüfungen gerichtet sind und die Zusammenar-

beit zwischen den Außenprüfungsstellen der Länder und des BZSt verbessern sollen. Des Weite-

ren wird der bisherige Text gestrafft und zum Teil neu gegliedert. In Abschnitt I „Allgemeine Vor-

schriften“ (§§ 1 bis 4) werden alle grundsätzlichen Ausführungen zur Außenprüfung zusammenge-

fasst. Diese waren bisher zum Teil innerhalb der BpO 2000 verteilt. Alle Aussagen zur Zusammen-

arbeit zwischen den Landesfinanzbehörden und dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) werden 

in Abschnitt IV gebündelt und entsprechend der Chronologie des praktischen Verfahrens struktu-

riert. Aufgrund der umfangreichen Änderungen wird die Verwaltungsvorschrift neu gefasst.  

Da die Verwaltungsvorschrift wie bisher ausdrücklich alle Außenprüfungen im Sinne der AO erfas-

sen soll, wird sie im Zuge der Neufassung in „Außenprüfungsordnung – ApO“ umbenannt. Die Be-

zeichnung „Betriebsprüfungsordnung“ könnte ansonsten suggerieren, dass die Verwaltungsvor-

schrift nur für gewerbliche Betriebsprüfungen gilt.  

 

Oberste Finanzbehörden der Länder: Allgemeinverfügung zur Zurückweisung von Einsprüchen 

und Änderungsanträgen zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Rechnungszinsfußes bei der 

Teilwertberechnung von Pensionsrückstellungen gemäß § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG 

Die Finanzverwaltung hat eine Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 

18.03.2026 zur Zurückweisung von Einsprüchen und Änderungsanträgen zur Frage der Verfas-

sungsmäßigkeit des Rechnungszinsfußes bei der Teilwertberechnung von Pensionsrückstellungen 

gemäß § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG veröffentlicht. 

Die Allgemeinverfügung ergeht aufgrund der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 

28.07.2023, 2 BvL 22/17, und vom 21.02.2025, 1 BvR 2267/23 (nachfolgend BFH-Beschluss vom 

02.07.2025, XI B 19/25 (XI B 104/21)). 

Mit dieser Allgemeinverfügung werden am 18.03.2026 anhängige und zulässige Einsprüche gegen 

Festsetzungen der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer, gegen gesonderte Verlustfeststel-

lungen nach § 10d Abs. 4 Satz 1 EStG, gegen Festsetzungen des Gewerbesteuermessbetrags und 

gegen gesonderte (und ggf. einheitliche) Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen sowie ge-

gen Bescheide, die die Änderung einer der vorgenannten Festsetzungen oder Feststellungen ab-

lehnen, zurückgewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, der Rechnungszins-

fuß in Höhe von 6 % bei der Teilwertberechnung von Pensionsrückstellungen nach § 6a Abs. 3 

Satz 3 EStG verstoße gegen das Grundgesetz. 
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Entsprechendes gilt für am 18.03.2026 anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfah-

rens gestellte und zulässige Anträge auf Aufhebung oder Änderung einer Festsetzung oder Fest-

stellung im vorgenannten Sinne. 

 

BFH: Zulässige Rückwirkung der Anwendung des § 13b Abs. 10 ErbStG auf den 01.07.2016 

Der BFH hat mit Urteil vom 20.11.2025 (II R 7/23) entschieden, dass die rückwirkende Anwen-

dung des § 13b Abs. 10 ErbStG auf Schenkungen, die vor dem Inkrafttreten der Vorschrift am 

09.11.2016 erfolgt sind, verfassungsrechtlich zulässig ist.  

Hintergrund des Rechtsstreits ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 

17.12.2014 (1 BvL 21/12). Das BVerfG hatte entschieden, dass das damals geltende Erbschaft- 

und Schenkungsteuerrecht zwar verfassungswidrig war, bis zu einer Neuregelung aber weiter an-

gewendet werden konnte. Es hatte den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 30.06.2016 

eine Neuregelung zu treffen. Das Gesetzgebungsverfahren wurde jedoch nicht innerhalb dieser 

Frist abgeschlossen. Nachdem der Bundestag am 24.06.2016 die Reform der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer beschlossen hatte, rief der Bundesrat am 08.07.2016 den Vermittlungsausschuss 

an. Erst am 09.11.2016 wurde die Neuregelung vom 04.11.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Sie sollte bereits auf Erbfälle und Schenkungen ab dem 01.07.2016 Anwendung finden. 

Im Urteilsfall war die Schenkung am 24.07.2016 erfolgt. Die Klägerin wandte sich gegen die An-

wendung des § 13b Abs. 10 ErbStG und vertrat die Auffassung, die Rückwirkung der Neuregelung 

sei unzulässig und die Neuregelung damit verfassungswidrig. 

Der BFH sah dies anders. Die Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes, die im 

Rechtsstaatsprinzip und in den Grundrechten verankert sind, stehen Gesetzen mit echter Rück-

wirkung zwar entgegen. Von dem grundsätzlichen Verbot rückwirkender Gesetze bestehen je-

doch Ausnahmen. Es gilt nicht, soweit sich kein Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts 

bilden konnte oder ein Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage nicht schutzwürdig war. Das ist 

der Fall, wenn die Betroffenen mit der Änderung einer gesetzlichen Regelung rechnen mussten. 

Im Urteilsfall war mit dem Beschluss des Bundestags am 24.06.2016 ein schutzwürdiges Vertrauen 

in den Fortbestand des alten Rechts über den 30.06.2016 hinaus entfallen. Die Einberufung des 

Vermittlungsausschusses änderte daran nichts, da die Regelungen in § 13b Abs. 10 ErbStG von 

der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses vom 22.09.2016 nicht betroffen waren. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 23.03.2026  

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-870/24 19.03.2026 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Staatliche Beihilfen – Verordnung (EU) 

Nr. 651/2014 – Gruppen von Beihilfen, die als mit dem Binnenmarkt ver-

einbar angesehen werden können – Freistellung von Beihilfen an kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) – Art. 1 des Anhangs I – Begriff ‚Unter-

nehmen‘ – Art. 3 Abs. 3 des Anhangs I – Begriff ‚verbundene Unterneh-

men‘ – Natürliche Person, die die Mehrheit der mit den Aktien eines Un-

ternehmens verbundenen Stimmrechte hält – Ausübung einer wirt-

schaftlichen Tätigkeit – Tatsächliche Ausübung der Kontrolle durch di-

rekte oder indirekte Einflussnahme auf die Geschäftsführung des Unter-

nehmens 

 

Alle am 26.03.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 7/23 22.11.2025 
Zulässige Rückwirkung der Anwendung des § 13b Abs. 10 

ErbStG auf den 01.07.2016 

VI B 44/25 

(AdV) 
04.03.2026 

Aussetzung der Vollziehung im Rahmen des § 50d Abs. 9 

Satz 4 EStG 

VII R 19/24 20.01.2026 Umsatzsteuer für Tiersehnen und Tiermägen 

X R 28/22 30.10.2025 
Kirchensteuerpflicht; Nachweis des Wiedereintritts in die 

Kirche 

 

Alle am 26.03.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX S 2/26 

(PKH) 
06.03.2026 Unanfechtbarkeit des Beschlusses über Prozesskostenhilfe 

IX B 106/25 25.02.2026 
Nichtzulassungsbeschwerde: Divergenz, grundsätzliche Be-

deutung, Darlegungsanforderungen 

VII B 128/25 11.12.2025 

Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung einer Auskunftsver-

pflichtung nach Art. 15 DSGVO - Die Entscheidung ist auf-

grund einer Anfrage zur Veröffentlichung bestimmt worden. 

VII B 129/25 11.12.2025 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 

11.12.2025 VII B 128/25 - Zwangsmaßnahmen zur Durchset-

zung einer Auskunftsverpflichtung nach Art. 15 DSGVO - Die 

Entscheidung ist aufgrund einer Anfrage zur Veröffentli-

chung bestimmt worden. 

XI B 44/21 

(AdV) 
02.03.2022 

Keine AdV für bestandskräftige Steuerbescheide - Keine 

Verfahrensunterbrechung durch Mandatsniederlegung - Zu-

stellung an (früheren) Prozessbevollmächtigen - Die Ent-

scheidung wurde nachträglich aufgrund einer Anfrage ver-

öffentlicht 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0870
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610056/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610056/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610057/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610058/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650057/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650057/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650062/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650056/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650053/
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Alle bis zum 27.03.2026 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV B 5 - S 

1369/00008/003/327 
27.03.2026 

Vordrucke zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteu-

erung  nach den §§ 7 ff. Außensteuergesetz (AStG) 

IV A 2 - O 

2000/00079/006/001 
20.03.2026 

Anwendung der bis 19.03.2026 ergangenen BMF-

Schreiben und gleich lautenden Erlasse 

Allgemeinverfügung 18.03.2026 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der 

Länder zur Zurückweisung von Einsprüchen und Ände-

rungsanträgen zur Frage der Verfassungsmäßigkeit 

Rechnungszinsfußes bei der Teilwertberechnung von 

Pensionsrückstellungen gemäß § 6a Absatz 3 Satz 3 

Einkommensteuergesetz (EStG) 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-03-27-vordrucke-hinzurechnungsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-03-27-vordrucke-hinzurechnungsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2026-03-20-anwendung-bmf-schreiben-bis-2026-03-19.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2026-03-20-anwendung-bmf-schreiben-bis-2026-03-19.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2026-03-18-allgemeinverfuegung-rechnungszinsfuss.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes  
zur Änderung des Gesetzes  
zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016  
zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen  
zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 


A. Problem und Ziel
Die Bundesrepublik Deutschland hat am 7. Juni 2017 das Mehrseitige Überein
kommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener
Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung
(BGBl. 2020 II S. 946, 947; im Englischen: Multilateral Instrument (MLI) to im
plement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting
(BEPS); im Folgenden: BEPS-MLI) unterzeichnet. Die Ratifikation des BEPS-
MLI wurde mit dem Gesetz zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. No
vember 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Ver
hinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung vom 22. Novem
ber 2020 (BGBl. 2020 II S. 946; im Folgenden: Vertragsgesetz vom 22. Novem
ber 2020) vorbereitet und ist am 18. Dezember 2020 erfolgt.
Das BEPS-MLI dient der multilateralen Umsetzung der Empfehlungen des
G20/OECD-Projekts gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung in Dop
pelbesteuerungsabkommen (im Folgenden: Steuerabkommen). Zudem sieht das
BEPS-MLI Maßnahmen zur Sicherung der Rechte der Steuerpflichtigen durch
Umsetzung und Verbesserung von Streitbeilegungsmechanismen in diesen Steu
erabkommen vor.
Artikel 1 des Vertragsgesetzes vom 22. November 2020 enthält die Maßgabe, 
dass die Bundesrepublik Deutschland bei der Hinterlegung der Ratifikationsur
kunde die in den Artikeln 28 und 29 des BEPS-MLI vorgesehenen Auswahlent
scheidungen und zugelassenen Vorbehalte entsprechend der dem BEPS-MLI 
nachstehenden Liste anbringt. Diese Liste enthält 14 Steuerabkommen der Bun
desrepublik, die sogenannten „unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommen“. 
Die Bundesregierung ist bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde im 
Jahr 2020 entsprechend verfahren. Gegenwärtig entsprechen weitere 62 deutsche 
Steuerabkommen nicht dem BEPS-Mindeststandard. Deshalb soll auch mit Blick 
auf diese weiteren Steuerabkommen die Voraussetzung für eine Modifikation auf 
multilateralem Weg durch das BEPS-MLI geschaffen werden. 
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Hierfür ist in rechtlicher Hinsicht zunächst eine Anpassung der dem BEPS-MLI 
im Vertragsgesetz vom 22. November 2020 nachstehenden Liste erforderlich. 
Diese Liste wird um die oben genannten 62 deutschen Steuerabkommen erweitert, 
die sodann auch „unter das BEPS-MLI fallende Steuerabkommen“ darstellen. Die 
Änderung des Vertragsgesetzes vom 22. November 2020 ist dabei lediglich der 
erste Schritt der Modifikation dieser 62 Steuerabkommen der Bundesrepublik 
Deutschland. 


In einem zweiten Schritt sollen die Modifikationen, die sich aus dem BEPS-MLI 
unter Berücksichtigung der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik 
Deutschland und des jeweils anderen Vertragsstaats für die erfassten Steuerab
kommen ergeben, durch eine Erweiterung des Gesetzes zur Anwendung des 
Mehrseitigen Übereinkommens vom 24. November 2016 und zu weiteren Maß
nahmen (BGBl. I 2024 Nr. 205; im Folgenden: BEPS-MLI-Anwendungsgesetz) 
konkretisiert werden. Erst dann kann die Notifikation nach Artikel 35 Absatz 7 
Buchstabe b des BEPS-MLI gegenüber dem Verwahrer abgegeben werden und 
die Modifikationen des BEPS-MLI für die erfassten Steuerabkommen im Ver
hältnis zum jeweiligen Vertragsstaat wirksam werden. 


Ob ein Steuerabkommen tatsächlich im BEPS-MLI-Anwendungsgesetz konkre
tisiert wird, ist abhängig von den Auswahlentscheidungen und Vorbehalten des 
anderen Vertragsstaats. Nur wenn der andere Vertragsstaat das Steuerabkommen 
ebenfalls als vom BEPS-MLI erfasstes Steuerabkommen ausgewählt und das 
BEPS-MLI bereits ratifiziert hat, erfolgt eine Konkretisierung im BEPS-MLI-An
wendungsgesetz. Bei der Entscheidung über die Aufnahme eines Steuerabkom
mens in das BEPS-MLI-Anwendungsgesetz können darüber hinaus politische 
Abwägungen Einfluss haben. 


B. Lösung 
Durch das vorliegende Gesetz soll die erste Voraussetzung dafür geschaffen wer
den, dass die Bundesrepublik Deutschland die Liste der „unter das BEPS-MLI 
fallenden Steuerabkommen“ nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a BEPS-MLI 
durch Notifikation gegenüber dem Verwahrer, der Organisation für wirtschaftli
che Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), um weitere 62 Steuerabkommen 
der Bundesrepublik Deutschland erweitern kann. 


Das vorliegende Änderungsgesetz zum Vertragsgesetz vom 22. November 2020 
stellt die für eine erweiternde Notifikation des BEPS-MLI erforderliche Zustim
mung der gesetzgebenden Körperschaften dar. 


C. Alternativen 
Alternativ zu einem Vorgehen auf multilateraler Ebene über das BEPS-MLI be
steht die Möglichkeit, die Steuerabkommen durch bilaterale Verhandlungen mit 
den jeweiligen Vertragsstaaten zu aktualisieren. Dabei stehen die multilaterale 
Modifikation und der bilaterale Verhandlungsweg gleichrangig nebeneinander. 
Der Weg über die bilaterale Anpassung der Steuerabkommen wird von der Bun
desregierung durchaus auch beschritten, insbesondere dann, wenn die Vertrags
partner dies wünschen oder es weiterer Anpassungen an den Steuerabkommen 
bedarf. Im Hinblick auf die hier in Frage stehenden Steuerabkommen ist das Vor
gehen über den multilateralen Weg sachgerecht und zielführend, da die bilaterale 
Aktualisierung der Steuerabkommen aufgrund ihrer Vielzahl sehr zeitaufwändig 
wäre. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Es kommt zu keinen Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der öffent
lichen Haushalte. 


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Das Gesetz hat gegenüber der Rechtslage nach den derzeit geltenden Steuerab
kommen keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und 
Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Das Gesetz hat gegenüber der derzeit geltenden Rechtslage keine Auswirkungen 
auf den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Steuerver
waltung der Länder. 


F. Weitere Kosten
Unternehmen, insbesondere den mittelständischen, entstehen durch dieses Gesetz 
keine unmittelbaren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind von dem Gesetz nicht zu erwar
ten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DER BUNDESKANZLER 


Berlin, 2. Februar 2026 


An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages 
Frau Julia Klöckner 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 


Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, 


hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 


Entwurf eines Gesetzes  
zu Änderung des Gesetzes  
zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016  
zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen  
zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 


mit Begründung und Vorblatt (Anlage). 


Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 


Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen.  


Der Bundesrat hat in seiner 1061. Sitzung am 30. Januar 2026 beschlossen, gegen den 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu er
heben. 


Mit freundlichen Grüßen 


Friedrich Merz  
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Entwurf eines Gesetzes  
zur Änderung des Gesetzes  


zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016  
zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen  


zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 


Vom … 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 


Das Gesetz zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkom
mensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung vom 22. Novem
ber 2020 (BGBl. 2020 II S. 946) wird wie folgt geändert: 


Die Liste der Auswahlentscheidungen und Vorbehalte gemäß Artikel 28 und 29 des Mehrseitigen Übereinkom
mens vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BGBl. 2020 II S. 946, 947, 1015) wird wie folgt geändert: 


1. In der Tabelle vor der Angabe „Artikel 3 – Transparente Rechtsträger“ werden nach Listennummer 14 die 
folgenden Listennummern eingefügt: 


Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


„15 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Albanien 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Albanien Abkommen 06.04.2010 23.12.2011 


16 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Demokratischen 
Volksrepublik Algerien zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der 
Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Demokratische 
Volksrepublik Algerien 


Abkommen 12.11.2007 23.12.2008 


17 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Argentinischen 
Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Argentinische Republik Abkommen 13.07.1978 25.11.1979 


Änderungs- 
protokoll (a) 


16.09.1996 30.06.2001 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


18 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Armenien 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Armenien Abkommen 29.06.2016 23.11.2017 


19 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik 
Aserbaidschan zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Aserbaidschan Abkommen 25.08.2004 28.12.2005 


20 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Volksrepublik 
Bangladesch zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen 


die Volksrepublik 
Bangladesch 


Abkommen 29.05.1990 21.02.1993 


21 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Belarus zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Belarus Abkommen 30.09.2005 31.12.2006 


22 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich Belgien 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerungen und zur 
Regelung verschiedener 
anderer Fragen auf dem 
Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen einschließlich der 
Gewerbesteuer und der 
Grundsteuern 


das Königreich Belgien Abkommen 11.04.1967 30.07.1969 


Zusatz- 
abkommen (a) 


05.11.2002 28.12.2003 


23 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Bolivien 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


der Plurinationale Staat 
Bolivien 


Abkommen 30.09.1992 12.07.1995 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


24 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Sozialistischen 
Föderativen Republik 
Jugoslawien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Sozialistische Föderative 
Republik Jugoslawien 


Nachfolgestaat: 
Bosnien und Herzegowina 


Abkommen1 26.03.1987 25.12.1988 


25 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und Kanada zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und bestimmter 
anderer Steuern, zur 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung und zur 
Amtshilfe in Steuersachen 


Kanada Abkommen 19.04.2001 28.03.2002 


26 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Volksrepublik China 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Volksrepublik China Abkommen 28.03.2014 06.04.2016 


27 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Costa Rica 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Costa Rica Abkommen 13.02.2014 10.08.2016 


28 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik 
Elfenbeinküste zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und 
Regelung der gegenseitigen 
Amtshilfe auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen 


die Republik Côte d’Ivoire Abkommen 03.07.1979 08.07.1982 


29 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Ecuador zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Ecuador Abkommen 07.12.1982 25.06.1986 


 
1 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien gilt fort, siehe 


die Bekanntmachung über die Fortgeltung der deutsch-jugoslawischen Verträge im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Bosnien und Herzegowina vom 16. November 1992 (BGBl. 1992 II S. 1196). 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


30 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Arabischen Republik 
Ägypten zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Arabische 
Republik Ägypten 


Abkommen 08.12.1987 22.09.1991 


31 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und Georgien zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


Georgien Abkommen 01.06.2006 21.12.2007 


Änderungs- 
protokoll (a) 


11.03.2014 16.12.2014 


32 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Ghana zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen, vom Vermögen 
und vom 
Veräußerungsgewinn 


die Republik Ghana Abkommen 12.08.2004 14.12.2007 


33 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Island zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


Island Abkommen 18.03.1971 02.11.1973 


34 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Indien zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Indien Abkommen 19.06.1995 19.12.1996 


35 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Indonesien 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Indonesien Abkommen 30.10.1990 28.12.1991 


36 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und dem Kaiserreich Iran zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Islamische Republik Iran Abkommen 20.12.1968 30.12.1969 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


37 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und dem Staat Israel zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


der Staat Israel Abkommen 21.08.2014 09.05.2016 


38 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und Jamaika zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


Jamaika Abkommen 08.10.1974 13.09.1976 


39 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Kasachstan 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Kasachstan Abkommen 26.11.1997 21.12.1998 


40 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Kenia zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Kenia Abkommen 17.05.1977 17.07.1980 


41 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Korea zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Korea Abkommen 10.03.2000 31.10.2002 


42 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Sozialistischen 
Föderativen Republik 
Jugoslawien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Sozialistische Föderative 
Republik Jugoslawien 


Nachfolgestaat: 
die Republik Kosovo 


Abkommen2 26.03.1987 25.12.1988 


 
2 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien gilt fort, siehe 


die Bekanntmachung über die Fortgeltung beziehungsweise weitere Anwendung von Verträgen im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Kosovo vom 29. Juni 2011 (BGBl. 2011 II S. 748, 749). 







 


Drucksache 21/3944 – 12 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 


Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


43 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und dem Staat Kuwait zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen und zur Belebung 
der wirtschaftlichen 
Beziehungen 


der Staat Kuwait Abkommen 18.05.1999 02.08.2000 


44 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Kirgisischen 
Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung von 
Steuerhinterziehungen auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Kirgisische Republik Abkommen 01.12.2005 22.12.2006 


45 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Liberia zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Liberia Abkommen 25.11.1970 25.04.1974 


46 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und Malaysia zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen 


Malaysia Abkommen 23.02.2010 21.12.2010 


47 Abkommen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der 
Sozialistischen 
Sowjetrepubliken zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung von 
Einkommen und Vermögen 


die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken 


Nachfolgestaat: 
die Republik Moldau 


Abkommen3  24.11.1981 15.06.1983 


48 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Mongolei zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Mongolei Abkommen 22.08.1994 23.06.1996 


 
3 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gilt fort, siehe die 


Bekanntmachung über die Fortgeltung der deutsch-sowjetischen Verträge im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Moldau vom 12. April 1996 (BGBl. 1996 II S. 768). 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


49 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Sozialistischen 
Föderativen Republik 
Jugoslawien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Sozialistische Föderative 
Republik Jugoslawien 


Nachfolgestaat: 
Montenegro 


Abkommen4 26.03.1987 25.12.1988 


50 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich 
Marokko zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


das Königreich Marokko Abkommen 07.06.1972 08.10.1974 


51 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Namibia 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Namibia Abkommen 02.12.1993 26.07.1995 


52 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und Neuseeland zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung bei den 
Steuern vom Einkommen und 
einigen anderen Steuern 


Neuseeland Abkommen 20.10.1978 21.12.1980 


53 Abkommen zwischen der 
Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der mazedonischen 
Regierung zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik 
Nordmazedonien 


Abkommen 13.07.2006 29.11.2010 


Änderungsproto
koll (a) 


14.11.2016 16.01.2018 


54 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich 
Norwegen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und 
über gegenseitige Amtshilfe 
auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen 


das Königreich Norwegen Abkommen 04.10.1991 07.10.1993 


Änderungsproto
koll (a) 


24.06.2013 03.02.2015 


55 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Islamischen Republik 
Pakistan zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen 


die Islamische Republik 
Pakistan 


Abkommen 14.07.1994 30.12.1995 


 
4 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien gilt fort, siehe 


die Bekanntmachung über die Fortgeltung von Verträgen im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Montenegro vom 
29. Juni 2011 (BGBl. 2011 II S. 745). 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


56 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik der 
Philippinen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik der Philippinen Abkommen 09.09.2013 18.12.2015 


57 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Polen zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Polen Abkommen 14.05.2003 19.12.2004 


58 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Portugiesischen 
Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Portugiesische Republik Abkommen 15.07.1980 08.10.1982 


59 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Russischen 
Föderation zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Russische Föderation Abkommen 29.05.1996 30.12.1996 


Änderungsproto
koll (a) 


15.10.2007 15.05.2009 


60 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Sozialistischen 
Föderativen Republik 
Jugoslawien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Sozialistische Föderative 
Republik Jugoslawien 


Nachfolgestaat: 
die Republik Serbien 


Abkommen5 26.03.1987 25.12.1988 


61 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Slowenien 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Slowenien Abkommen 03.05.2006 19.12.2006 


Änderungsproto
koll (a) 


17.05.2011 30.07.2012 


 
5 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien gilt fort, siehe 


die Bekanntmachung über die Fortgeltung der deutsch-jugoslawischen Verträge im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Bundesrepublik Jugoslawien vom 20. März 1997 (BGBl. 1997 II S. 961, 962). 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


62 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Demokratischen 
Sozialistischen Republik Sri 
Lanka zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Demokratische Sozialisti
sche Republik Sri Lanka 


Abkommen 13.09.1979 20.02.1982 


63 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Arabischen Republik 
Syrien zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und 
Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen 


die Arabische Republik Sy
rien 


Abkommen 17.02.2010 30.12.2010 


64 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik 
Tadschikistan zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Tadschikistan Abkommen 27.03.2003 21.09.2004 


65 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich Thailand 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bei den 
Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen 


das Königreich Thailand Abkommen 10.07.1967 04.12.1968 


66 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und Trinidad und Tobago zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und zur 
Förderung des internationalen 
Handels und der 
internationalen 
Investitionstätigkeit 


die Republik Trinidad und 
Tobago 


Abkommen 04.04.1973 28.01.1977 


67 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Tunesischen 
Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Tunesische Republik Abkommen 08.02.2018 16.12.2019 


68 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und Turkmenistan zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


Turkmenistan Abkommen 29.08.2016 28.11.2017 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


69 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Ukraine zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Ukraine Abkommen 03.07.1995 03.10.1996 


70 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und den Vereinigten Staaten 
von Amerika zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und 
zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen und einiger 
anderer Steuern 


Vereinigte Staaten 
von Amerika 


Abkommen 29.08.1989 21.08.1991 


Änderungsproto
koll (a) 


01.06.2006 28.12.2007 


71 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Östlich des 
Uruguay zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der 
Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik 
Östlich des Uruguay 


Abkommen 09.03.2010 28.12.2011 


72 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Usbekistan 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Usbekistan Abkommen 07.09.1999 14.12.2001 


Änderungs- 
und 
Ergänzungs-proto
koll (a) 


14.10.2014 29.12.2015 


73 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Venezuela 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Bolivarische Republik 
Venezuela 


Abkommen 08.02.1995 19.08.1997 


74 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Sozialistischen 
Republik Vietnam zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Sozialistische Republik 
Vietnam 


Abkommen 16.11.1995 27.12.1996 


75 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Sambia zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom 
Vermögen 


die Republik Sambia Abkommen 30.05.1973 08.11.1975 
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Nr. Titel anderer  
Vertragsstaat 


Abkommen/ 
Änderungs- 


protokoll 


Datum der  
Unterzeichnung 


Datum des 
Inkrafttretens 


76 Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Simbabwe 
zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom 
Einkommen, vom Vermögen 
und von den Gewinnen aus 
der Veräußerung von 
Vermögen 


die Republik Simbabwe Abkommen 22.04.1988 22.04.1990“. 


2. In der Tabelle vor der Angabe „Artikel 7 – Verhinderung von Abkommensmissbrauch“ werden nach Listen
nummer 13 die folgenden Listennummern eingefügt: 


Listennummer des 
Steuerabkommens 


anderer 
Vertragsstaat Wortlaut des Beweggrunds/der Beweggründe 


„18 die Republik Armenien 
in der Absicht, die jeweiligen Besteuerungsrechte 
gegenseitig so abzugrenzen, dass sowohl 
Doppelbesteuerungen wie auch 
Nichtbesteuerungen vermieden werden 


22 das Königreich Belgien 


VON DEM WUNSCHE GELEITET, bei den 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
einschließlich der Gewerbesteuer und der 
Grundsteuern Doppelbesteuerungen zu vermeiden 
und verschiedene andere Fragen zu regeln, 


24 Bosnien und Herzegowina 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


25 Kanada 


von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
bestimmter anderer Steuern, zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung und zur Amtshilfe in 
Steuersachen zu schließen 


26 die Volksrepublik China 


von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


28 die Republik Côte d’Ivoire 
von dem Wunsch geleitet, bei den Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen die 
Doppelbesteuerung zu vermeiden 


29 die Republik Ecuador 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


31 Georgien 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen abzuschließen 
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Listennummer des 
Steuerabkommens 


anderer 
Vertragsstaat Wortlaut des Beweggrunds/der Beweggründe 


33 Island 


VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein 
Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen 
abzuschließen 


34 die Republik Indien 
den Wunsch haben, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


36 die Islamische Republik Iran 
ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen zu 
schließen, 


38 Jamaika 


VON DEM WUNSCH GELEITET, ein 
Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen zu 
schließen, 


40 die Republik Kenia 


VON DEM WUNSCH GELEITET, ein 
Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen zu 
schließen, 


42 die Republik Kosovo 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


45 die Republik Liberia 


VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein 
Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen zu 
schließen, 


46 Malaysia 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen zu schließen 


47 die Republik Moldau zum Zweck der Vermeidung der 
Doppelbesteuerung, 


49 Montenegro 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


50 das Königreich Marokko 
VON DEM WUNSCHE GELEITET, die 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen zu 
vermeiden 


52 Neuseeland 


von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung bei den 
Steuern vom Einkommen und einigen anderen 
Steuern zu schließen, 
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Listennummer des 
Steuerabkommens 


anderer 
Vertragsstaat Wortlaut des Beweggrunds/der Beweggründe 


54 das Königreich Norwegen 
von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und über 
gegenseitige Amtshilfe auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen zu schließen 


55 die Islamische Republik Pakistan 
von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen zu schließen 


56 die Republik der Philippinen 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen, 


57 die Republik Polen 
von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


59 die Russische Föderation 
vom Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen abzuschließen 


60 die Republik Serbien 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


62 die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka 


von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


65 das Königreich Thailand 
VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein 
Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bei den Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen zu schließen, 


68 Turkmenistan 
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen abzuschließen 


70 Vereinigte Staaten von Amerika 


von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen und einiger anderer Steuern zu 
schließen 


74 die Sozialistische Republik Vietnam 


von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen zu schließen 


75 die Republik Sambia 


VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein 
Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen zu 
schließen, 
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Listennummer des 
Steuerabkommens 


anderer 
Vertragsstaat Wortlaut des Beweggrunds/der Beweggründe 


76 die Republik Simbabwe 


von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen, vom 
Vermögen und von den Gewinnen aus der 
Veräußerung von Vermögen zu schließen“. 


3. Die Tabellen unterhalb der Angabe „Artikel 8 – Transaktionen zur Übertragung von Dividenden“ werden 
wie folgt geändert:  


a) In der Tabelle vor der Angabe „Notifikation zu vorhandenen Bestimmungen in aufgeführten Steuerab
kommen“ wird nach Listennummer 8 die folgende Listennummer eingefügt: 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


„70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a“. 


b) In der Tabelle vor der Angabe „Artikel 9 – Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen oder Rechten 
an Rechtsträgern, deren Wert hauptsächlich auf unbeweglichem Vermögen beruht“ werden nach Lis
tennummer 14 die folgenden Listennummern eingefügt: 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


„15 die Republik Albanien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


16 die Demokratische Volksrepublik Algerien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


18 die Republik Armenien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


19 die Republik Aserbaidschan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


21 die Republik Belarus Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


25 Kanada Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


26 die Volksrepublik China Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


27 die Republik Costa Rica Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


31 Georgien Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b 


32 die Republik Ghana Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


33 Island Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


35 die Republik Indonesien Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a 


36 die Islamische Republik Iran Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


37 der Staat Israel Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


38 Jamaika Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


39 die Republik Kasachstan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


41 die Republik Korea Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


43 der Staat Kuwait Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


44 die Kirgisische Republik Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


45 die Republik Liberia Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


46 Malaysia Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


48 die Mongolei Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a 


50 das Königreich Marokko Artikel 10 Absatz 2 Nummer 1 
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Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


51 die Republik Namibia Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a 


53 die Republik Nordmazedonien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


54 das Königreich Norwegen Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


55 die Islamische Republik Pakistan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


56 die Republik der Philippinen Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b 


57 die Republik Polen Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


59 die Russische Föderation Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a 


61 die Republik Slowenien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


63 die Arabische Republik Syrien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


64 die Republik Tadschikistan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


65 das Königreich Thailand 
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a Unterabsatz 1 
Variante 2 und Unterabsatz 2 und Buchstabe b 


Unterabsatz 2 


66 die Republik Trinidad und Tobago Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


67 die Tunesische Republik Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


68 Turkmenistan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


69 die Ukraine Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


71 die Republik Östlich des Uruguay Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


72 die Republik Usbekistan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


73 die Bolivarische Republik Venezuela Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a 


74 die Sozialistische Republik Vietnam Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b 


75 die Republik Sambia Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a 


76 die Republik Simbabwe Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a“. 


4. Vor der Angabe „Artikel 11 – Anwendung von Steuerabkommen zur Einschränkung des Rechtes einer Ver
tragspartei des Übereinkommens auf Besteuerung der in ihrem Gebiet ansässigen Personen“ wird nach Lis
tennummer 14 der Tabelle die folgende Angabe eingefügt: 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung(en) 


„15 die Republik Albanien Artikel 13 Absatz 2 


16 die Demokratische Volksrepublik Algerien Artikel 13 Absatz 2 


18 die Republik Armenien Artikel 13 Absatz 4 


19 die Republik Aserbaidschan Artikel 13 Absatz 2 


25 Kanada Artikel 13 Absatz 4 Satz 1 


26 die Volksrepublik China Artikel 13 Absatz 4 


27 die Republik Costa Rica Artikel 13 Absatz 2 


31 Georgien Artikel 13 Absatz 2 


32 die Republik Ghana Artikel 13 Absatz 2 


37 der Staat Israel Artikel 13 Absatz 2 


39 die Republik Kasachstan Artikel 13 Absatz 2 
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Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung(en) 


41 die Republik Korea Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b 


44 die Kirgisische Republik Artikel 13 Absatz 2 


46 Malaysia Artikel 13 Absatz 2 


52 Neuseeland Protokollnummer 5 Buchstabe a Satz 1 


53 die Republik Nordmazedonien Artikel 13 Absatz 2 


54 das Königreich Norwegen Artikel 13 Absatz 4 


55 die Islamische Republik Pakistan Artikel 13 Absatz 4 


56 die Republik der Philippinen Artikel 13 Absatz 2 


57 die Republik Polen Artikel 13 Absatz 2 


63 die Arabische Republik Syrien Artikel 13 Absatz 2 


64 die Republik Tadschikistan Artikel 13 Absatz 2 


67 die Tunesische Republik Artikel 13 Absatz 2 


68 Turkmenistan Artikel 13 Absatz 2 


69 die Ukraine Artikel 13 Absatz 2 


71 die Republik Östlich des Uruguay Artikel 13 Absatz 2 


72 die Republik Usbekistan Artikel 13 Absatz 2 


74 die Sozialistische Republik Vietnam Artikel 13 Absatz 4 


 


Artikel 10 – Vorschrift zur Missbrauchsbekämpfung für in Drittstaaten oder -gebieten gelegene Be
triebsstätten  


Vorbehalt 


In Übereinstimmung mit Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe b des Übereinkommens behält sich die Bundere
publik Deutschland vor, dass der gesamte Artikel 10 nicht für ihre unter das Übereinkommen fallenden Steu
erabkommen gilt, die bereits eine in Artikel 10 Absatz 4 beschriebene Bestimmung enthalten. Das folgende 
Steuerabkommen enthält Bestimmungen, die unter diesen Vorbehalt fallen. 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung(en) 


70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 28 Absätze 5 und 7“. 


5. In der Tabelle vor der Angabe „Artikel 14 – Aufteilung von Verträgen“ werden nach Listennummer 14 die 
folgenden Listennummern eingefügt: 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung(en) 


„15 die Republik Albanien Artikel 5 Absatz 4 


16 die Demokratische Volksrepublik Algerien Artikel 5 Absatz 4 


17 die Argentinische Republik Artikel 5 Absatz 3 


18 die Republik Armenien Artikel 5 Absatz 4 


19 die Republik Aserbaidschan Artikel 5 Absatz 4 


20 die Volksrepublik Bangladesch Artikel 5 Absatz 4 


21 die Republik Belarus Artikel 5 Absatz 4 


22 das Königreich Belgien Artikel 5 Absatz 3 
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Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung(en) 


23 der Plurinationale Staat Bolivien Artikel 5 Absatz 4 


24 Bosnien und Herzegowina Artikel 5 Absatz 4 


25 Kanada Artikel 5 Absatz 5 


26 die Volksrepublik China Artikel 5 Absatz 4 


27 die Republik Costa Rica Artikel 5 Absatz 4 


28 die Republik Côte d'Ivoire Artikel 5 Absatz 4 


29 die Republik Ecuador Artikel 5 Absatz 4 


30 die Arabische Republik Ägypten Artikel 5 Absatz 4 


31 Georgien Artikel 5 Absatz 4 


32 die Republik Ghana Artikel 5 Absatz 4 


33 Island Artikel 5 Absatz 3 


34 die Republik Indien Artikel 5 Absatz 4 


35 die Republik Indonesien Artikel 5 Absatz 4 


36 die Islamische Republik Iran Artikel 5 Absatz 3 


37 der Staat Israel Artikel 5 Absatz 4 


38 Jamaika Artikel 5 Absatz 3 


39 die Republik Kasachstan Artikel 5 Absatz 4 


40 die Republik Kenia Artikel 5 Absatz 3 


41 die Republik Korea Artikel 5 Absatz 4 


42 die Republik Kosovo Artikel 5 Absatz 4 


43 der Staat Kuwait Artikel 5 Absatz 4 


44 die Kirgisische Republik Artikel 5 Absatz 4 


45 die Republik Liberia Artikel 5 Absatz 3 


46 Malaysia Artikel 5 Absatz 4 


47 die Republik Moldau Artikel 4 Absatz 3 


48 die Mongolei Artikel 5 Absatz 4 


49 Montenegro Artikel 5 Absatz 4 


50 das Königreich Marokko Artikel 5 Absatz 3 


51 die Republik Namibia Artikel 5 Absatz 4 


52 Neuseeland Artikel 5 Absatz 4 


53 die Republik Nordmazedonien Artikel 5 Absatz 4 


54 das Königreich Norwegen Artikel 5 Absatz 4 


55 die Islamische Republik Pakistan Artikel 5 Absatz 3 


56 die Republik der Philippinen Artikel 5 Absatz 4 


57 die Republik Polen Artikel 5 Absatz 4 


58 die Portugiesische Republik Artikel 5 Absatz 4 


59 die Russische Föderation Artikel 5 Absatz 4 


60 die Republik Serbien Artikel 5 Absatz 4 


61 die Republik Slowenien Artikel 5 Absatz 4 
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Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung(en) 


62 die Demokratische Sozialistische Republik 
Sri Lanka Artikel 5 Absatz 3 


63 die Arabische Republik Syrien Artikel 5 Absatz 4 


64 die Republik Tadschikistan Artikel 5 Absatz 4 


65 das Königreich Thailand Artikel 5 Absatz 4 


66 die Republik Trinidad und Tobago Artikel 5 Absatz 3 


67 die Tunesische Republik Artikel 5 Absatz 4 


68 Turkmenistan Artikel 5 Absatz 4 


69 die Ukraine Artikel 5 Absatz 4 


70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 5 Absatz 4 


71 die Republik Östlich des Uruguay Artikel 5 Absatz 4 


72 die Republik Usbekistan Artikel 5 Absatz 4 


73 die Bolivarische Republik Venezuela Artikel 5 Absatz 4 


74 die Sozialistische Republik Vietnam Artikel 5 Absatz 4 


75 die Republik Sambia Artikel 5 Absatz 3 


76 die Republik Simbabwe Artikel 5 Absatz 4“. 


6. Vor der Angabe „Artikel 17 – Gegenberichtigung“ wird die Angabe, die der Angabe „Artikel 16 – Verstän
digungsverfahren“ nachfolgt, durch die folgende Angabe ersetzt: 


„Vorbehalt 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe a des Übereinkommens behält sich die Bundesre
publik Deutschland vor, dass Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 nicht für ihre unter das Übereinkommen fallenden 
Steuerabkommen gilt, da sie beabsichtigt, den Mindeststandard für die Verbesserung der Streitbeilegung 
nach dem BEPS-Paket der OECD/G20 zu erfüllen, indem sie sicherstellt, dass nach jedem ihrer unter das 
Übereinkommen fallenden Steuerabkommen (mit Ausnahme der unter das Übereinkommen fallenden Steu
erabkommen, nach denen eine Person einen Fall der zuständigen Behörde eines der beiden Vertragsstaaten 
vorlegen darf) eine Person, wenn sie der Auffassung ist, dass die Maßnahmen eines oder beider Vertrags
staaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die dem unter das Übereinkommen fallenden 
Steuerabkommen nicht entspricht, ungeachtet der im innerstaatlichen Recht dieser Vertragsstaaten vorgese
henen Rechtsbehelfe den Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, 
sofern der von dieser Person vorgelegte Fall einer Bestimmung eines unter das Übereinkommen fallenden 
Steuerabkommens zur Gleichbehandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit unterliegt, der zuständigen Be
hörde des Vertragsstaats, dessen Staatsangehörige sie ist, vorlegen kann; außerdem wird die zuständige Be
hörde dieses Vertragsstaats ein zweiseitiges Notifikations- oder Konsultationsverfahren mit der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaats für Fälle durchführen, in denen die zuständige Behörde, welcher der 
Fall, der Gegenstand eines Verständigungsverfahrens sein soll, vorgelegt wurde, die Einwendung des Steu
erpflichtigen für unberechtigt hält. 


 


Notifikation zu vorhandenen Bestimmungen in aufgeführten Steuerabkommen 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe b Ziffer i des Übereinkommens ist die Bundesre
publik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkommen eine Bestimmung enthalten, nach 
der ein in Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 genannter Fall innerhalb einer bestimmten Frist von weniger als drei 
Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme, die zu einer dem unter das Übereinkommen fallenden 
Steuerabkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt, vorgelegt werden muss. Nachstehend sind die 
Artikel- und Absatznummer der jeweiligen Bestimmung genannt. 







 


Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 25 – Drucksache 21/3944 
 
 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


7 die Italienische Republik Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


22 das Königreich Belgien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


25 Kanada Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


35 die Republik Indonesien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


55 die Islamische Republik Pakistan Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


58 die Portugiesische Republik Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


73 die Bolivarische Republik Venezuela Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe b Ziffer ii des Übereinkommens ist die Bundesre
publik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Abkommen eine Bestimmung enthalten, nach der 
ein in Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 genannter Fall innerhalb einer bestimmten Frist von mindestens drei Jahren 
nach der ersten Mitteilung der Maßnahme, die zu einer dem unter das Übereinkommen fallenden Steuerab
kommen nicht entsprechenden Besteuerung führt, vorgelegt werden muss. Nachstehend sind die Artikel- und 
Absatznummer der jeweiligen Bestimmung genannt. 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


1 die Republik Österreich Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


2 die Republik Kroatien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


4 die Französische Republik Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


6 die Republik Ungarn Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


8 Japan Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


9 das Großherzogtum Luxemburg Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


10 die Republik Malta Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


11 Rumänien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


13 das Königreich Spanien Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


14 die Republik Türkei Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


15 die Republik Albanien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


16 die Demokratische Volksrepublik Algerien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


18 die Republik Armenien Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


19 die Republik Aserbaidschan Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


20 die Volksrepublik Bangladesch Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


21 die Republik Belarus Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


24 Bosnien und Herzegowina Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


26 die Volksrepublik China Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


27 die Republik Costa Rica Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


30 die Arabische Republik Ägypten Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


31 Georgien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


32 die Republik Ghana Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


34 die Republik Indien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


37 der Staat Israel Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 
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Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


39 die Republik Kasachstan Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


40 die Republik Kenia Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


41 die Republik Korea Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


42 die Republik Kosovo Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


43 der Staat Kuwait Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


44 die Kirgisische Republik Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


46 Malaysia Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


48 die Mongolei Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


49 Montenegro Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


51 die Republik Namibia Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


53 die Republik Nordmazedonien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


54 das Königreich Norwegen Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


56 die Republik der Philippinen Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


57 die Republik Polen Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


59 die Russische Föderation Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


60 die Republik Serbien Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 


61 die Republik Slowenien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


63 die Arabische Republik Syrien Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


64 die Republik Tadschikistan Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


67 die Tunesische Republik Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


68 Turkmenistan Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


69 die Ukraine Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


71 die Republik Östlich des Uruguay Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 


72 die Republik Usbekistan Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


74 die Sozialistische Republik 
Vietnam Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


76 die Republik Simbabwe Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 


 


Notifikation zu aufgeführten Steuerabkommen ohne beschriebene Bestimmungen 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer i des Übereinkommens ist die Bundesre
publik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkommen keine in Artikel 16 Absatz 4 Buch
stabe b Ziffer i beschriebene Bestimmung enthalten. 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat 


5 die Hellenische Republik 


22 das Königreich Belgien 


47 die Republik Moldau 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer ii des Übereinkommens ist die Bundesre
publik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkommen keine in Artikel 16 Absatz 4 Buch
stabe b Ziffer ii beschriebene Bestimmung enthalten. 
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Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat 


3 die Tschechische Republik 


5 die Hellenische Republik 


7 die Italienische Republik 


12 die Slowakische Republik 


17 die Argentinische Republik 


22 das Königreich Belgien 


23 der Plurinationale Staat Bolivien 


25 Kanada 


28 die Republik Côte d'Ivoire 


29 die Republik Ecuador 


33 Island 


36 die Islamische Republik Iran 


38 Jamaika 


40 die Republik Kenia 


45 die Republik Liberia 


47 die Republik Moldau 


50 das Königreich Marokko 


52 Neuseeland 


58 die Portugiesische Republik 


62 die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka 


65 das Königreich Thailand 


66 die Republik Trinidad und Tobago 


75 die Republik Sambia 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe d Ziffer i des Übereinkommens ist die Bundesre
publik Deutschland der Auffassung, dass das folgende Steuerabkommen keine in Artikel 16 Absatz 4 Buch
stabe c Ziffer i beschriebene Bestimmung enthält. 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat 


22 das Königreich Belgien 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe d Ziffer ii des Übereinkommens ist die Bundesre
publik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkommen keine in Artikel 16 Absatz 4 Buch
stabe c Ziffer ii beschriebene Bestimmung enthalten. 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat 


5 die Hellenische Republik 


7 die Italienische Republik 


22 das Königreich Belgien 


52 Neuseeland 


58 die Portugiesische Republik“. 







 


Drucksache 21/3944 – 28 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 
7. In der Tabelle vor der Angabe „Artikel 18 – Entscheidung für die Anwendung des Teiles VI“ werden nach 


Listennummer 14 die folgenden Listennummern eingefügt: 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


„15 die Republik Albanien Artikel 9 Absatz 2 


16 die Demokratische Volksrepublik Algerien Artikel 9 Absatz 2 


18 die Republik Armenien Artikel 9 Absatz 2 


19 die Republik Aserbaidschan Artikel 9 Absatz 2 


21 die Republik Belarus Artikel 9 Absatz 2 


26 die Volksrepublik China Artikel 9 Absatz 2 


27 die Republik Costa Rica Artikel 9 Absatz 2 


31 Georgien Artikel 9 Absatz 2 


32 die Republik Ghana Artikel 9 Absatz 2 


37 der Staat Israel Artikel 9 Absatz 2 


39 die Republik Kasachstan Artikel 9 Absatz 2 


41 die Republik Korea Artikel 9 Absatz 2 


44 die Kirgisische Republik Artikel 9 Absatz 2 


46 Malaysia Artikel 9 Absatz 2 


53 die Republik Nordmazedonien Artikel 9 Absatz 2 


54 das Königreich Norwegen Artikel 9 Absatz 2 


56 die Republik der Philippinen Artikel 9 Absatz 2 


57 die Republik Polen Artikel 9 Absatz 2 


61 die Republik Slowenien Artikel 9 Absatz 2 


63 die Arabische Republik Syrien Artikel 9 Absatz 2 


64 die Republik Tadschikistan Artikel 9 Absatz 2 


67 die Tunesische Republik Artikel 9 Absatz 2 


68 Turkmenistan Artikel 9 Absatz 2 


70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 9 Absatz 2 


71 die Republik Östlich des Uruguay Artikel 9 Absatz 2 


72 die Republik Usbekistan Artikel 9 Absatz 2“. 


8. Vor der Angabe „Artikel 28 – Vorbehalte“ wird die Angabe, die der Angabe „Artikel 26 – Vereinbarkeit“ 
nachfolgt, durch die folgende Angabe ersetzt: 


„Vorbehalt 


In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 4 des Übereinkommens behält sich die Bundesrepublik Deutsch
land vor, dass Teil VI in Bezug auf alle ihre unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen nicht 
gilt, die für noch offene Fragen, die sich aus einem Fall ergeben, der Gegenstand eines Verständigungsver
fahrens ist, bereits ein obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren vorsehen. Nachstehend sind die Arti
kel- und Absatznummer der jeweiligen Bestimmung oder der jeweiligen Bestimmungen genannt. 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


1 die Republik Österreich Artikel 25 Absatz 5 


4 die Französische Republik Artikel 25 Absatz 5 
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Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


8 Japan Artikel 24 Absatz 5  
in Verbindung mit Protokollnummer 10 


9 das Großherzogtum Luxemburg Artikel 24 Absatz 5 


70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 25 Absätze 5 und 6 
in Verbindung mit Protokollnummer 22 


 


Notifikation zu vorhandenen Bestimmungen in aufgeführten Steuerabkommen 


In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 1 des Übereinkommens ist die Bundesrepublik Deutschland der Auf
fassung, dass die folgenden Steuerabkommen nicht unter einen Vorbehalt nach Artikel 26 Absatz 4 fallen und 
eine Bestimmung enthalten, die für noch offene Fragen, die sich aus einem Fall ergeben, der Gegenstand eines 
Verständigungsverfahrens ist, ein Schiedsverfahren vorsieht. Nachstehend sind die Artikel- und Absatznummer 
der jeweiligen Bestimmung genannt. 


Listennummer des 
Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung 


18 die Republik Armenien Artikel 24 Absatz 5 


25 Kanada Artikel 25 Absatz 6“. 


Artikel 2 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


Das vorliegende Gesetz ändert das Gesetz zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur 
Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnver
lagerung vom 22. November 2020 (BGBl. 2020 II S. 946; im Folgenden: Vertragsgesetz vom 22. November 
2020) in Form mehrerer Ergänzungen. Die im Vertragsgesetz vom 22. November 2020 enthaltene Liste der Aus
wahlentscheidungen und Vorbehalte wird um 62 deutsche Steuerabkommen, die gegenwärtig nicht dem Mindest
standard nach dem Projekt zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (im Englischen: 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)) entsprechen, erweitert. Dabei werden die von der Bundesrepublik 
Deutschland im Vertragsgesetz vom 22. November 2020 getroffenen Auswahlentscheidungen für diese 62 deut
schen Steuerabkommen zum größten Teil nachvollzogen, d. h. es wurde sich zum größten Teil an die damaligen 
politischen Entscheidungen gehalten. Hinsichtlich der Beweggründe, welche die Bundesrepublik Deutschland 
ihren Auswahlentscheidungen und Vorbehalten zum Vertragsgesetz vom 22. November 2020 zu Grunde legt, 
wird auf die Denkschrift Teil 2 zum Vertragsgesetz vom 22. November 2020 verwiesen (Bundestagsdrucksache 
19/20979, S. 139 ff.). An diesen Beweggründen, Auswahlentscheidungen und Vorbehalten hat sich im Lichte der 
deutschen Abkommenspolitik nur eine Änderung ergeben. 


Diese Änderung gegenüber den damaligen Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserklärungen betrifft Teil VI 
des Mehrseitigen Übereinkommens vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maß
nahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BGBl. 2020 II S. 946, 947; im Eng
lischen: Multilateral Instrument (MLI) to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit 
shifting (BEPS); im Folgenden: BEPS-MLI). Bisher bestand nur die Möglichkeit, dass Teil VI BEPS-MLI 
(Schiedsverfahren) auf Steuerabkommen Anwendung findet, die noch keine Schiedsklausel enthalten. Durch die 
Änderung soll es möglich werden, dass Teil VI BEPS-MLI auch Anwendung auf ein Steuerabkommen findet, das 
bereits eine Schiedsklausel enthält. Die bisher im Steuerabkommen enthaltene Schiedsklausel würde folglich bei 
gleichlautender Notifikation des jeweils anderen Vertragsstaates durch Teil VI BEPS-MLI ersetzt werden. Es 
handelt sich somit um eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des BEPS-MLI, um die OECD/G20 Empfeh
lungen zu BEPS-Aktionspunkt 14 (Streitbeilegung) bestmöglich umzusetzen. 


Die Modifikationen der neu erfassten 62 Steuerabkommen erfolgen nicht unmittelbar nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. Zunächst bedarf es der übereinstimmenden Benennung des jeweiligen Steuerabkommens durch die 
Bundesrepublik Deutschland sowie den jeweils anderen Vertragsstaat als sog. vom BEPS-MLI erfasstes Steuer
abkommen, vgl. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI. Anschließend bedarf es der Änderung des 
Gesetzes zur Anwendung des Mehrseitigen Übereinkommens vom 24. November 2016 und zu weiteren Maßnah
men (BGBl. I 2024 Nr. 205; im Folgenden: BEPS-MLI-Anwendungsgesetz), um die sich ergebenen Modifikati
onen zu konkretisieren. Zuletzt ist eine Notifikation der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der OECD nach 
Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe b BEPS-MLI abzugeben, dass in Bezug auf das jeweilige Steuerabkommen die 
innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI abgeschlossen sind. Vor diesem Hintergrund 
werden auch Doppelbesteuerungsabkommen mit Staaten als vom BEPS-MLI erfasste Steuerabkommen ergänzt, 
obwohl diese ausgesetzt sind oder gegenwärtig deutsche Besteuerungsrechte nach dem Steueroasenabwehrgesetz 
(BGBl. 2021 I S. 2056) in Verbindung mit der Steueroasen-Abwehrverordnung vom 20. Dezember 2021 (BGBl. 
I S. 5236), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 444) geändert 
worden ist, nicht berührt werden. 


Die Bundesrepublik Deutschland strebt mit diesem Verfahren eine Vergrößerung ihrer Möglichkeiten an, sämtli
che ihrer Steuerabkommen im multilateralen Wege anzupassen. Der Weg bilateraler Verhandlungen und Anpas
sungen einzelner Steuerabkommen an den BEPS-Mindeststandard bleibt ausdrücklich offen. 


Nach Artikel 29 Absatz 5 BEPS-MLI ist es möglich, die Liste der erfassten Steuerabkommen jederzeit zu erwei
tern. Dabei müssen alle zusätzlichen Notifikationen nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstaben b bis s BEPS-MLI ab
gegeben werden, die erforderlich sind, um der Aufnahme der zusätzlichen Abkommen Rechnung zu tragen. Dar
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über hinaus müssen Angaben darüber gemacht werden, ob das neu erfasste Steuerabkommen unter einen oder 
mehreren der von der Vertragspartei angebrachten Vorbehalte fällt, die in Artikel 28 Absatz 8 BEPS-MLI aufge
führt sind. Es können auch neue Vorbehalte angebracht werden, wenn das zusätzliche Abkommen das erste wäre, 
das unter diesen Vorbehalt fällt. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 
Wie im Vertragsgesetz vom 22. November 2020 werden auch in diesem Gesetz für die 62 neu erfassten Steuer
abkommen Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserklärungen abgegeben. Die Liste der Auswahlentscheidun
gen und Vorbehalte gemäß Artikel 28 und 29 BEPS-MLI (im Folgenden: Liste) wird daher durch die Nummern 1 
bis 9 geändert. 


Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates nach Artikel 105 Absatz 3 des Grundgesetzes, da das Auf
kommen aus den Steuern, die unter die vom BEPS-MLI erfassten Steuerabkommen fallen, gemäß Artikel 106 des 
Grundgesetzes ganz oder zum Teil den Ländern oder den Gemeinden zusteht. 


Zu Nummer 1 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a BEPS-MLI definiert den Ausdruck „unter das Übereinkommen fallendes Steuer
abkommen“, der die Abkommen bezeichnet, die durch das BEPS-MLI geändert werden. Darunter fallen Abkom
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (Steuerabkommen), 
die zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien des BEPS-MLI in Kraft sind. Dazu gehören auch Abkommen, 
durch die neben den Steuern vom Einkommen auch Steuern vom Vermögen oder Steuern vom Veräußerungsge
winn erfasst sind. Dagegen soll das BEPS-MLI nicht für Abkommen gelten, die lediglich die Bereiche Seeschiff
fahrt und Luftfahrt oder Sozialversicherung regeln. 


Steuerabkommen sind dabei die Ausgangsabkommen in ihrer gegebenenfalls durch Änderungsprotokolle geän
derten Form. Insoweit Änderungsprotokolle bestehen werden diese fortlaufend durch Klammerzusätze in der Ta
belle dargestellt ((a), (b), …). 


In Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI sollen nach dem Wunsch der Bun
desrepublik Deutschland zusätzlich die Steuerabkommen mit den Listennummern 15 bis 76 unter das BEPS-MLI 
fallen. 


Zu Nummer 2 
Ziel des Artikels 6 BEPS-MLI ist es, durch Änderung der Präambel der unter das BEPS-MLI fallenden Steuerab
kommen sicherzustellen, dass diese Abkommen so ausgelegt werden, dass eine Doppelbesteuerung beseitigt wird, 
ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -umgehung zu schaffen. 


In Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 5 BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass 
die aufgeführten Steuerabkommen nicht unter einen Vorbehalt nach Artikel 6 Absatz 4 BEPS-MLI fallen und in 
der Präambel eine Formulierung nach Artikel 6 Absatz 2 BEPS-MLI enthalten. Der Wortlaut des jeweiligen Be
weggrunds bzw. der jeweiligen Beweggründe – die entsprechend ersetzt werden – wird einzeln benannt. 


Zu Nummer 3 
Ziel von Artikel 8 BEPS-MLI ist es, die Anwendung des besonderen Quellensteuerhöchstsatzes für sogenannte 
Schachtel- oder Konzerndividenden (oder deren vollständige steuerliche Freistellung im Quellenstaat) dahinge
hend zu begrenzen, dass für die Inanspruchnahme dieser Vergünstigung grundsätzlich eine Mindesthaltedauer 
von 365 Tagen der hierfür qualifizierenden Anteile an der Gesellschaft, die die Dividenden zahlt, erfüllt sein 
muss. Dabei handelt es sich um eine optionale Maßnahme, die nur für die Steuerabkommen angewendet wird, 
deren jeweilige Vertragspartner sich übereinstimmend für die Anwendung der Maßnahme entschieden haben. 


Zu Nummer 3 Buchstabe a 
In Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i BEPS-MLI behält sich die Bundesrepublik 
Deutschland vor, dass der gesamte Artikel 8 nicht für ihre unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommen gilt, 
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soweit die in Artikel 8 Absatz 1 BEPS-MLI beschriebenen Bestimmungen bereits eine Mindesthaltedauer enthal
ten. Das aufgeführte Steuerabkommen enthält eine Bestimmung, die unter diesen Vorbehalt fällt. 


Zu Nummer 3 Buchstabe b 
In Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 4 BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass 
die aufgeführten Steuerabkommen eine in Artikel 8 Absatz 1 BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten, 
die nicht einem Vorbehalt nach Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b BEPS-MLI unterliegt. Die konkreten Artikel- und 
Absatznummern der jeweiligen Bestimmung(en) werden genannt. 


Zu Nummer 4 
Durch die optionale Anwendung von Artikel 9 BEPS-MLI kann das in vielen deutschen Steuerabkommen enthal
tene Quellenbesteuerungsrecht an den Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an Grundstücksgesellschaften 
besser gegen schädliche Steuergestaltungen abgesichert werden. 


In Übereinstimmung mit Artikel 9 Absatz 7 BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass 
die aufgeführten Steuerabkommen eine in Artikel 9 Absatz 1 BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten. 
Die konkreten Artikel- und Absatznummern der jeweiligen Bestimmung werden genannt. 


In Artikel 10 BEPS-MLI ist eine Bestimmung zu in Drittstaaten oder -gebieten gelegenen Betriebsstätten enthal
ten, die auf dem Wortlaut des Artikels 29 Absatz 8 OECD-Musterabkommen 2017 zur Beseitigung der Doppel
besteuerung sowie der Steuerverkürzung und ‑umgehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen beruht. Die Bestimmung behandelt die Voraussetzungen für die Versagung von Vergünstigungen eines 
Doppelbesteuerungsabkommens und sieht vor, dass die Vergünstigungen des Abkommens nicht für Einkünfte 
gelten, auf die im Drittstaat oder -gebiet, in dem sich eine steuerbefreite Betriebsstätte befindet, weniger als 60 
Prozent der Steuer erhoben wird, die im Ansässigkeitsstaat oder -gebiet des Unternehmens erhoben würde. 


In Fällen, in denen bereits eine Regelung zur Missbrauchsbekämpfung für Fälle von in Drittstaaten oder -gebieten 
gelegenen Betriebsstätten in einem erfassten Steuerabkommen enthalten ist, besteht kein Änderungsbedarf. Daher 
entscheidet sich die Bundesrepublik Deutschland dafür, für diese Fälle einen Vorbehalt einzulegen, der diese 
Steuerabkommen von der Anwendung des Artikels 10 BEPS-MLI ausnimmt. Das betroffene Steuerabkommen 
und die darin enthaltenen Vorschriften werden explizit genannt. 


Zu Nummer 5 
Durch Artikel 13 Absatz 2 BEPS-MLI (Option A) wird für Artikel 5 Absatz 4 OECD-Musterabkommen 2014 
klargestellt, dass die darin aufgeführten Tätigkeiten nicht zu einer Betriebsstätte führen, wenn sie insgesamt vor
bereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen. 


In Übereinstimmung mit Artikel 13 Absatz 7 BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, 
dass die aufgeführten Steuerabkommen eine in Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe a BEPS-MLI beschriebene Bestim
mung enthalten. Die konkreten Artikel- und Absatznummern der jeweiligen Bestimmung werden genannt. 


Zu Nummer 6 
Durch Artikel 16 BEPS-MLI wird die Möglichkeit geschaffen, die vom BEPS-MLI erfassten Steuerabkommen 
an die Inhalte von Artikel 25 Absatz 1 bis 3 OECD-Musterabkommen, und damit auch an Teile des BEPS-Min
deststandards zu BEPS-Aktionspunkt 14 (Streitbeilegung), anzupassen. 


Der Vorbehalt nach Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe a BEPS-MLI bleibt unverändert bestehen. 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe b Ziffer i BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland 
der Auffassung, dass zusätzlich zu dem bereits gelisteten Steuerabkommen, die aufgeführten Steuerabkommen 
eine Bestimmung enthalten, nach der ein in Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 BEPS-MLI genannter Fall innerhalb einer 
bestimmten Frist von weniger als drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme, die zu einer dem unter 
das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt, vorgelegt werden muss. Die 
konkreten Artikel- und Absatznummern der jeweiligen Bestimmung werden genannt. 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe b Ziffer ii BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutsch
land der Auffassung, dass zusätzlich zu den bereits gelisteten Steuerabkommen, die aufgeführten Steuerabkom
men eine Bestimmung enthalten, nach der ein in Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 BEPS-MLI genannter Fall innerhalb 
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einer bestimmten Frist von mindestens drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme, die zu einer dem 
unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt, vorgelegt werden 
muss. Die konkreten Artikel- und Absatznummern der jeweiligen Bestimmung werden genannt. 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer i BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland 
der Auffassung, dass zusätzlich zu dem bereits gelisteten Steuerabkommen, die aufgeführten Steuerabkommen 
keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten. 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer ii BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutsch
land der Auffassung, dass zusätzlich zu den bereits gelisteten Steuerabkommen, die aufgeführten Steuerabkom
men keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten. 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe d Ziffer i BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland 
der Auffassung, dass das aufgeführte Steuerabkommen keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe c Ziffer i BEPS-
MLI beschriebene Bestimmung enthält. 


In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe d Ziffer ii BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutsch
land der Auffassung, dass zusätzlich zu den bereits gelisteten Steuerabkommen, die aufgeführten Steuerabkom
men keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe c Ziffer ii BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten. 


Zu Nummer 7 
Nach Punkt 1.1 des bei BEPS-Aktionspunkt 14 entwickelten Mindeststandards sollten Staaten und Gebiete die 
Inanspruchnahme des Verständigungsverfahrens für Verrechnungspreisfälle ermöglichen und die daraus resultie
renden Verständigungsvereinbarungen umsetzen (z. B. durch entsprechende Berichtigung der festgesetzten 
Steuer). Laut dem Abschlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 14 wäre es jedoch effizienter, wenn die Staaten und 
Gebiete die entsprechenden Berichtigungen in Fällen, in denen sie die Einwendung des Steuerpflichtigen für be
gründet halten, auch unilateral vornehmen könnten. Gemäß dem im Abschlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 14 
enthaltenen bewährten Verfahren sollten Staaten und Gebiete daher Artikel 9 Absatz 2 des OECD-Musterabkom
mens in ihre Doppelbesteuerungsabkommen aufnehmen. Artikel 17 BEPS-MLI enthält einen Mechanismus zur 
Umsetzung dieses bewährten Verfahrens durch die Vertragsparteien. 


In Übereinstimmung mit Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a BEPS-MLI behält sich die Bundesrepublik Deutsch
land vor, dass der gesamte Artikel 17 BEPS-MLI nicht für ihre unter das Übereinkommen fallenden Steuerab
kommen gilt, die bereits eine in Artikel 17 Absatz 2 BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten. Die aufge
führten Steuerabkommen enthalten Bestimmungen, die unter diesen Vorbehalt fallen. 


Zu Nummer 8 
Das in Teil VI des Übereinkommens enthaltene Schiedsverfahren ist eine optionale Erweiterung des Verständi
gungsverfahrens für Fälle, in denen die zuständigen Behörden der betroffenen Vertragsstaaten keine Einigung 
erzielen konnten. Für die Anwendung des Schiedsverfahrens können sich die Unterzeichner nach Artikel 18 
BEPS-MLI entscheiden. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich für die grundsätzliche Anwendung entschieden 
und folgt damit ihrer bisherigen Abkommenspolitik. 


In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 4 BEPS-MLI behält sich die Bundesrepublik Deutschland jedoch vor, 
dass Teil VI des BEPS-MLI in Bezug auf alle ihre unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommen nicht gilt, die 
für noch offene Fragen, die sich aus einem Fall ergeben, der Gegenstand eines Verständigungsverfahrens ist, 
bereits ein obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren vorsehen. Das betrifft zusätzlich zu den bereits gelis
teten Steuerabkommen, das Steuerabkommen mit der Nummer 70. Die konkreten Artikel- und Absatznummern 
der jeweiligen Bestimmung(en) werden genannt. 


In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 1 BEPS-MLI wählt die Bundesrepublik Deutschland erstmals auch 
die Option, bestehende Schiedsverfahrensregelungen in Steuerabkommen durch Teil VI des BEPS-MLI zu erset
zen. Dies wird bei den aufgeführten Steuerabkommen für zweckmäßig erachtet, weil im Verhältnis zu diesen 
Staaten noch keine vollumfänglichen Schiedsvereinbarungen existieren. Die konkreten Artikel- und Absatznum
mern der jeweiligen bestehenden Bestimmung werden genannt. 


Zu Artikel 2 
Die Bestimmung entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. 
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Schlussbemerkung 
Das Vertragsgesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der VN-Agenda 2030 für nachhaltige Ent
wicklung dient. Es trägt insbesondere zur ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit bei. 


Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung anhand von bestimm
ten Indikatoren und darauf bezogenen Zielen, die sich in ihrer Systematik an den globalen Zielen für nachhaltige 
Entwicklung (Nachhaltigkeitsziele) der Vereinten Nationen orientieren. Das Gesetz dient der nachhaltigen Ent
wicklung, da mit dem Gesetz die Nachhaltigkeitsziele 10 („Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern“) 
und 17 („Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben 
erfüllen“) unterstützt werden. 


Entsprechend des Nachhaltigkeitszieles 10 leisten Steuern einen Beitrag, um Einkommensungleichheit zu verrin
gern. Steuerverkürzungen oder -umgehungen bedrohen die Effektivität dieses Ausgleichs. Die Umsetzung der 
BEPS-Empfehlungen, auch durch das hier vorliegende Gesetz, ist ein wesentlicher Baustein zur Schließung von 
Steuerschlupflöchern und für eine faire globale Besteuerung. 


Entsprechend des Nachhaltigkeitszieles 17 trägt die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen zudem dazu bei, die 
internationale Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung zu verbessern und die Kapazitäten zur Erhebung von 
Steuern zu verbessern. 


Dabei unterstützt das Vorhaben die folgenden Indikatorenbereiche: 8.2.a (Staatsverschuldung) und 8.4 (Wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


Es kommt zu keinen Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte. 


Es entsteht kein Vollzugsaufwand. 


Es ist davon auszugehen, dass durch das Vertragsgesetz kein eigenständiger Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen 
und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung begründet wird. 


Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen, entstehen durch dieses Gesetz keine 
unmittelbaren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis
niveau, sind durch dieses Gesetz nicht zu erwarten. 


Da der dem Gesetz zugrundeliegende völkerrechtliche Vertrag keine Befristung seiner Anwendung enthält, 
kommt eine Befristung des Gesetzes nicht in Betracht. Einer Evaluation des Gesetzes bedarf es nicht, da der dem 
Gesetz zugrundeliegende völkerrechtliche Vertrag nur durch multilateralen Konsens geändert oder durch dessen 
Kündigung einseitig beendet werden könnte. 


Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht zum Inhalt des Gesetzent
wurfs beigetragen. 
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Vorblatt 
 


Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung für die Außenprüfung – 


Außenprüfungsordnung (ApO) 


A. Zielsetzung 


Aktualisierung und Anpassung der Betriebsprüfungsordnung (BpO 2000) an gesetzliche Änderungen. 


Zugleich Festlegung von Elementen zur Beschleunigung von Außenprüfungen. 


B. Lösung 


Neufassung der BpO 2000 und Umbenennung in Außenprüfungsordnung (ApO)  


C. Alternativen 


keine 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Verwaltungsvorschrift hat keine belastenden Auswirkungen auf die Haushalte des Bundes und 


der Länder. 


E. Erfüllungsaufwand 


Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, die 


Wirtschaft oder die Verwaltung. 


F. Weitere Kosten 


keine 
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Außenprüfung - Außenprüfungsordnung (ApO) 
 


Nach Artikel 108 Absatz 7 des Grundgesetzes wird folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift 


erlassen: 
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I. Allgemeine Vorschriften 


§ 1 Anwendungsbereich der Außenprüfungsordnung 


(1) Diese Verwaltungsvorschrift gilt für Außenprüfungen im Sinne des § 193 der Abgabenordnung 


(insbesondere die Betriebsprüfung, Lohnsteuer-Außenprüfung und Umsatzsteuer-Sonderprüfung) 


der Landesfinanzbehörden und des Bundeszentralamtes für Steuern, soweit in den Absätzen 2 und 3 


nichts anderes bestimmt ist. 


(2) Für Umsatzsteuer-Sonderprüfungen sind § 5 Absatz 1 und 2, § 6 Absatz 5 Satz 2 und 3 und die 


§§ 14 bis 27, 30 bis 34 und 36 bis 38 nicht anzuwenden. 


(3) Für Lohnsteuer-Außenprüfungen sind § 5 Absatz 1 und 2, § 6 Absatz 5 Satz 2 und 3, §§ 14 bis 20, 


31, 34 und die §§ 36 bis 38 nicht anzuwenden. 


§ 2 Allgemeine Grundsätze der Außenprüfung 


(1) Zweck der Außenprüfung ist die Ermittlung und Beurteilung der steuerlich bedeutsamen 


Sachverhalte, um die Gleichmäßigkeit der Besteuerung sicherzustellen (§§ 85 und 199 Absatz 1 der 


Abgabenordnung). 
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(2) Die Finanzbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann eine Außenprüfung 


durchgeführt wird. Dies gilt auch, wenn die oder der Steuerpflichtige eine baldige Außenprüfung 


begehrt. Die Fallauswahl soll grundsätzlich risikoorientiert erfolgen. 


(3) Die Außenprüfung soll grundsätzlich zeitnah nach Ablauf des letzten zu prüfenden Veranlagungs - 


oder Anmeldungszeitraums erfolgen. Grundlage der Prüfung sind die Steuererklärungen und 


Steueranmeldungen gemäß § 150 der Abgabenordnung. 


(4) Die Finanzverwaltung bestimmt den Umfang der Außenprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen. 


Bei der Anordnung und Durchführung von Prüfungsmaßnahmen sind die Grundsätze der 


Verhältnismäßigkeit der Mittel und des geringstmöglichen Eingriffs zu beachten. Die Außenprüfung 


hat auf das Wesentliche abzustellen. Zu Beginn der Prüfung sollen Prüfungsschwerpunkte gebildet 


werden. Die Außenprüfung soll sich grundsätzlich auf solche Sachverhalte erstrecken, die zu 


endgültigen Steuerausfällen oder Steuererstattungen oder -vergütungen oder zu sonstigen nicht 


unbedeutenden steuerlichen Auswirkungen führen können. Erkenntnisse aus (internationalen) 


Risikobewertungsverfahren sollen berücksichtigt werden. Umfang und Dauer der Außenprüfung sind 


auf das notwendige Maß zu beschränken. 


§ 3 Weitere Aufgaben der Außenprüfungsstellen 


Den Außenprüfungsstellen können auch Außenprüfungen im Sinne des § 193 Absatz 2 der 


Abgabenordnung, Sonderprüfungen sowie andere Tätigkeiten mit Prüfungscharakter, z. B. 


Liquiditätsprüfungen oder Nachschauen, übertragen werden; dies gilt nicht für 


Steuerfahndungsprüfungen. 


§ 4 Größenklassen 


Steuerpflichtige, die der Betriebsprüfung unterliegen, werden in die Größenklassen 


Großbetriebe (G) 


Mittelbetriebe (M) 


Kleinbetriebe (K) und 


Kleinstbetriebe (Kst) 


eingeordnet. Der Stichtag, der maßgebende Besteuerungszeitraum und die Merkmale für diese 


Einordnung werden jeweils von den obersten Finanzbehörden der Länder im Benehmen mit dem 


Bundesministerium der Finanzen festgelegt. Fehler, die bei der Einordnung der Betriebe unterlaufen, 


können jederzeit berichtigt werden. 


II. Durchführung der Außenprüfung 


§ 5 Umfang der Außenprüfung 


(1) Bei Großbetrieben und Unternehmen i. S. d. §§ 14 und 20 soll der Prüfungszeitraum an den 


vorhergehenden Prüfungszeitraum anschließen (Anschlussprüfung). Eine Anschlussprüfung ist auch 


in den Fällen des § 19 möglich. Von einer Anschlussprüfung kann abgesehen werden, wenn ihre 


Durchführung unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der Besteuerung nach den 


Umständen des Einzelfalls  


- aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung von 


allgemeinen Erfahrungen und Erkenntnissen der Finanzbehörden,  
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- aufgrund der Ergebnisse aus dem Einsatz automationsgestützter Systeme der Finanzbehörden 


zur risikoorientierten Fallauswahl oder  


- aufgrund der Erkenntnisse aus vorangegangenen Prüfungen  


nicht sachdienlich oder erforderlich erscheint. 


(2) Bei anderen Betrieben soll der Prüfungszeitraum in der Regel nicht mehr als drei 


zusammenhängende Besteuerungszeiträume umfassen. Er kann aber auch auf zwei oder nur einen 


Besteuerungszeitraum festgelegt werden. Der Prüfungszeitraum kann insbesondere dann drei 


Besteuerungszeiträume übersteigen, wenn mit nicht unerheblichen Änderungen der 


Besteuerungsgrundlagen zu rechnen ist oder wenn der Verdacht einer Steuerstraftat oder einer 


Steuerordnungswidrigkeit besteht. Anschlussprüfungen sind zulässig.  


(3) Hält die Finanzbehörde eine umfassende Ermittlung der steuerlichen Verhältnisse im Einzelfall 


nicht für erforderlich, kann sie eine abgekürzte Außenprüfung (§ 203 der Abgabenordnung) 


durchführen. Diese beschränkt sich auf die Prüfung einzelner Besteuerungsgrundlagen eines 


Besteuerungszeitraums oder mehrerer Besteuerungszeiträume. 


§ 6 Anordnung der Außenprüfung 


(1) Die für die Besteuerung zuständige Finanzbehörde ordnet die Außenprüfung an. Die Befugnis zur 


Anordnung kann auch der beauftragten Finanzbehörde übertragen werden. 


(2) Die Prüfungsanordnung hat die Rechtsgrundlagen der Außenprüfung, die zu prüfenden 


Steuerarten, Feststellungsarten, Steuervergütungen, Prämien, Zulagen, ggf. zu prüfende bestimmte 


Sachverhalte sowie den Prüfungszeitraum zu enthalten. Ihr sind Hinweise auf die wesentlichen 


Rechte und Pflichten der oder des Steuerpflichtigen bei der Außenprüfung beizufügen. Die 


Mitteilung über den voraussichtlichen Beginn und die Festlegung des Ortes der Außenprüfung kann 


mit der Prüfungsanordnung verbunden werden. Handelt es sich um eine abgekürzte Außenprüfung 


nach § 203 der Abgabenordnung, ist die Prüfungsanordnung um diese Rechtsgrundlage zu ergänzen. 


Soll der Umfang einer Außenprüfung nachträglich erweitert werden, ist eine ergänzende 


Prüfungsanordnung zu erlassen. Mit der Prüfungsanordnung kann die Vorlage von aufzeichnungs- 


oder aufbewahrungspflichtigen Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden (§ 


197 Absatz 3 Satz 1 der Abgabenordnung). 


(3) In den Fällen des § 197 Absatz 4 der Abgabenordnung kann die Mitteilung der beabsichtigten 


Prüfungsschwerpunkte (vgl. § 2 Absatz 4) an die Steuerpflichtige oder den Steuerpflichtigen formlos 


erfolgen, z. B. mündlich im Eröffnungsgespräch. 


(4) Die Namen aller unmittelbar an der Außenprüfung durch Prüfungshandlungen beteiligten 


Personen und andere prüfungsleitende Bestimmungen können in die Prüfungsanordnung 


aufgenommen werden. 


(5) Die Prüfungsanordnung und die Mitteilungen nach den Absätzen 2 und 4 sind der oder dem 


Steuerpflichtigen angemessene Zeit vor Beginn der Prüfung bekanntzugeben, wenn der 


Prüfungszweck dadurch nicht gefährdet wird. In der Regel sind bei Großbetrieben vier Wochen und 


in anderen Fällen zwei Wochen angemessen. Es ist grundsätzlich die Größenklasse maßgebend, in 


die der Betrieb im Zeitpunkt der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung eingeordnet ist.  


(6) Wird nach § 197 Absatz 2 der Abgabenordnung beantragt, den Prüfungsbeginn zu verlegen, 


können als wichtige Gründe z. B. die Erkrankung einer für die Außenprüfung unmittelbar 


erforderlichen Person, beträchtliche Betriebsstörungen durch Umbau oder höhere  Gewalt anerkannt 
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werden. Dem Antrag kann auch unter Auflage, z. B. Erledigung von Vorbereitungsarbeiten für die 


Prüfung, stattgegeben werden. 


(7) Werden die steuerlichen Verhältnisse von Gesellschafterinnen und Gesellschaftern und 


Mitgliedern sowie von Mitgliedern der Überwachungsorgane in die Außenprüfung einbezogen, so ist 


für alle Beteiligten jeweils eine Prüfungsanordnung unter Beachtung der Voraussetzungen des § 193 


der Abgabenordnung zu erteilen. 


§ 7 Ort der Außenprüfung 


(1) Die Außenprüfung ist in den Geschäftsräumen der oder des Steuerpflichtigen durchzuführen. Ist 


ein geeigneter Geschäftsraum nachweislich nicht vorhanden, kann die Außenprüfung in den 


Wohnräumen der oder des Steuerpflichtigen oder an Amtsstelle durchgeführt werden. Ein anderer 


Prüfungsort kommt nur ausnahmsweise in Betracht. 


(2) Werden der Finanzverwaltung Unterlagen in digitaler Form übergeben, dürfen diese auf einem 


gesicherten Datenverarbeitungssystem gespeichert und verarbeitet werden.  


§ 8 Rahmenvereinbarungen 


(1) Im Rahmen der Außenprüfung können Vereinbarungen zu regelmäßigen Gesprächen über die 


festgestellten Sachverhalte und die möglichen steuerlichen Auswirkungen getroffen werden (§ 199 


Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung). 


(2) Des Weiteren kann die Finanzbehörde mit der oder dem Steuerpflichtigen verbindlich 


Rahmenbedingungen vereinbaren, wie ihre oder seine Mitwirkung nach § 200 der Abgabenordnung 


konkret ausgestaltet wird (§ 199 Absatz 2 Satz 3 der Abgabenordnung). Die Vereinbarung der 


Rahmenbedingungen soll vor dem Beginn der Prüfung erfolgen. Steht im Zeitpunkt des Abschlusses 


der Rahmenvereinbarung fest, dass das Bundeszentralamt für Steuern an der Außenprüfung 


mitwirkt, ist es an dem Abschluss der Rahmenvereinbarung zu beteiligen. Wird die Mitwirkung des 


Bundeszentralamts für Steuern erst nach Abschluss einer Rahmenvereinbarung bekannt, ist das 


Bundeszentralamt für Steuern an die bereits abgeschlossene Rahmenvereinbarung gebunden. Die 


festgelegten Rahmenbedingungen müssen in ihrer Gesamtheit geeignet sein, eine zügige 


Durchführung der Außenprüfung zu gewährleisten. 


(3) Die Rahmenvereinbarung wird schriftlich geschlossen. 


(4) In eine Rahmenvereinbarung können beispielsweise folgende Regelungen aufgenommen werden: 


1. Festlegung eines Ablaufplans für die gesamte Prüfung, 


2. Kommunikationsformen für den Austausch von Prüfungsanfragen und -antworten, für die 


Besprechung von Prüfungsfeststellungen oder für die Durchführung von 


Schlussbesprechungen.  


3. Fristen für die Beantwortung von Prüfungsanfragen sowie Fristen für die Rückmeldung zu 


den Antworten,  


4. Absprachen über den Zeitpunkt und die Art und Weise der Information über mögliche 


Beanstandungen während der Prüfung,  


5. Festlegung von Terminen für Besprechungen, 


6. Erreichbarkeiten und Präsenzzeiten der Ansprechpersonen, 


7. Absprachen über technische Voraussetzungen bei der Prüfung in den Räumlichkeiten der 


oder des Steuerpflichtigen, 


8. Festlegung von Prüfungsschwerpunkten, 


9. Aussparung bestimmter Prüfungsfelder. 
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Folgende Vereinbarungen können beispielsweise nicht getroffen werden: 


1. Vereinbarungen, die sich gegen die Interessen einer der an der Außenprüfung beteiligten 


Behörden richten, 


2. Ort der Prüfung ausschließlich außerhalb der Geschäftsräume der oder des Steuerpflichtigen, 


3. Mitwirkung von Dritten und 


4. Verzicht auf eine Betriebsbesichtigung. 


(5) Die zwischen der Finanzbehörde und der oder dem Steuerpflichtigen geschlossene 


Rahmenvereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen schriftlich geändert werden. Die 


Rahmenvereinbarung kann einseitig schriftlich gekündigt werden. 


§ 9 Mitwirkungspflichten und qualifiziertes Mitwirkungsverlangen 


(1) Die oder der Steuerpflichtige ist zu Beginn der Prüfung auf die Möglichkeit der Benennung von 


Auskunftspersonen hinzuweisen. Ihre Namen sind aktenkundig zu machen. Die Auskunfts - und 


sonstigen Mitwirkungspflichten der oder des Steuerpflichtigen erlöschen nicht mit der Benennung 


von Auskunftspersonen. 


(2) Die prüfende Person darf im Rahmen ihrer oder seiner Ermittlungsbefugnisse unter den 


Voraussetzungen des § 200 Absatz 1 Sätze 3 und 4 der Abgabenordnung auch Betriebsangehörige um 


Auskunft ersuchen, die nicht als Auskunftspersonen benannt worden sind.  


(3) Die Vorlage von Büchern, Aufzeichnungen, Geschäftspapieren und anderen Unterlagen, die nicht 


unmittelbar den Prüfungszeitraum betreffen, kann ohne Erweiterung des Prüfungszeitraums verlangt 


werden, wenn dies zur Feststellung von Sachverhalten des Prüfungszeitraums für erforderlich 


gehalten wird. 


(4) Nach Ablauf von sechs Monaten seit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung kann die oder der 


Steuerpflichtige gemäß § 200a der Abgabenordnung zur Mitwirkung nach § 200 Absatz 1 der 


Abgabenordnung in einem schriftlich oder elektronisch zu erteilenden Mitwirkungsverlangen mit 


Rechtsbehelfsbelehrung nach § 356 der Abgabenordnung aufgefordert werden (qualifiziertes 


Mitwirkungsverlangen).  


Voraussetzung für das qualifizierte Mitwirkungsverlangen ist regelmäßig, dass die oder der 


Steuerpflichtige 


1. zuvor zur Mitwirkung nach § 200 Absatz 1 der Abgabenordnung aufgefordert wurde,  


2. der Aufforderung zur Mitwirkung nach Nummer 1 nicht oder nicht hinreichend 


nachgekommen ist und 


3. nach der Aufforderung nach Nummer 1 erneut zur Abgabe der angeforderten Unterlagen 


oder Auskünfte mit Fristsetzung und unter Hinweis auf die Möglichkeit eines qualifizierten 


Mitwirkungsverlangens aufgefordert worden ist. 


Wurde mit der Prüfungsanordnung die Vorlage von aufzeichnungs- oder aufbewahrungspflichtigen 


Unterlagen verlangt, handelt es sich dabei um eine erstmalige Anforderung. 


§ 10 Kontrollmitteilungen 


Feststellungen, die nach § 194 Absatz 3 der Abgabenordnung für die Besteuerung anderer 


Steuerpflichtiger ausgewertet werden können, sollen der zuständigen Finanzbehörde mitgeteilt 
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werden. Kontrollmaterial über Auslandsbeziehungen ist auch dem Bundeszentralamt für Steuern zu 


übersenden. Das Bundeszentralamt für Steuern ist des Weiteren über im Rahmen der Außenprüfung 


bekannt gewordene, nicht oder nicht vollständig angezeigte grenzüberschreitende 


Steuergestaltungen zu unterrichten. 


§ 11 Verdacht einer Steuerstraftat oder -ordnungswidrigkeit 


(1) Ergeben sich während einer Außenprüfung zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine 


Straftat (§ 152 Absatz 2 der Strafprozessordnung), deren Ermittlung der Finanzbehörde obliegt, so ist 


die für die Bearbeitung dieser Straftat zuständige Stelle unverzüglich zu unterrichten. Dies gilt auch, 


wenn lediglich die Möglichkeit besteht, dass ein Strafverfahren durchgeführt werden muss. Richtet 


sich der Verdacht gegen die Steuerpflichtige oder den Steuerpflichtigen, dürfen hinsichtlich des 


Sachverhalts, auf den sich der Verdacht bezieht, die Ermittlungen (§ 194 der Abgabenordnung) bei 


ihr oder ihm oder Besprechungen mit ihr oder ihm zur Vermeidung von Beweisverwertungsverboten 


erst fortgesetzt werden, wenn ihr oder ihm die Einleitung des Strafverfahrens mitgeteilt worden ist. 


Ist beispielsweise die Einschaltung der für die Bearbeitung der Straftat zuständigen Stelle oder die 


Entscheidung über die Einleitung eines Strafverfahrens durch diese Stelle im Ausnahmefall nicht 


möglich, ist jeder mit der Sache betraute Amtsträger – insbesondere die Außenprüfung - berechtigt, 


das Strafverfahren selbst einzuleiten. Die Steuerpflichtige oder der Steuerpflichtige ist dabei, soweit 


die Feststellungen auch für Zwecke des Strafverfahrens verwendet werden können, darüber zu 


belehren, dass seine Mitwirkung im Besteuerungsverfahren nicht mehr erzwungen werden kann (§ 


393 Absatz 1 der Abgabenordnung). Die Belehrung ist unter Angabe von Datum und Uhrzeit 


aktenkundig zu machen und auf Verlangen schriftlich zu bestätigen (§ 397 Absatz 2 der 


Abgabenordnung). 


(2) Absatz 1 gilt beim Verdacht einer Ordnungswidrigkeit sinngemäß. 


§ 12 Schlussbesprechung 


(1) Findet eine Schlussbesprechung statt, so sind die Besprechungspunkte und der Termin der 


Schlussbesprechung der oder dem Steuerpflichtigen innerhalb einer angemessenen Zeit vor der 


Besprechung bekanntzugeben. Diese Bekanntgabe bedarf nicht der Schriftform.  


(2) Eine elektronische oder fernmündliche Schlussbesprechung ist möglich, wenn die oder der 


Steuerpflichtige zustimmt. § 87a Absatz 1a der Abgabenordnung ist anzuwenden.  


(3) Hinweise nach § 201 Absatz 2 der Abgabenordnung sind aktenkundig zu machen.  


§ 13 Prüfungsbericht und Auswertung der Prüfungsfeststellungen, Teilprüfungsbericht  


(1) Im Prüfungsbericht oder im Teilprüfungsbericht sind die für die Besteuerung erheblichen 


Prüfungsfeststellungen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht sowie die Änderungen der 


Besteuerungsgrundlagen darzustellen. Wenn zu einem Sachverhalt mit einem Rechtsbehelf, einem 


Antrag auf verbindliche Zusage, einem internationalen Streitbeilegungsverfahren oder einem 


Vorabverständigungsverfahren zu rechnen ist, soll der Sachverhalt umfassend im Prüfungsbericht 


oder im Teilprüfungsbericht dargestellt werden. Im Teilprüfungsbericht ist anzugeben, wenn es sich 


um einen Teilprüfungsbericht nach § 202 Absatz 3 der Abgabenordnung handelt, auf den ein 


Teilabschlussbescheid nach § 180 Absatz 1a der Abgabenordnung folgt.  
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(2) Ist bei der Auswertung des Teilprüfungsberichts, des Prüfungsberichts oder im 


Rechtsbehelfsverfahren beabsichtigt, von den Feststellungen der Außenprüfung abzuweichen, so ist 


der Außenprüfungsstelle und dem Bundeszentralamt für Steuern, wenn es an der Erstellung des 


Berichts beteiligt war, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dies gilt auch für die Erörterung des 


Sach- und Rechtsstandes gemäß § 364a der Abgabenordnung. Bei wesentlichen Abweichungen 


zuungunsten der oder des Steuerpflichtigen soll auch ihr oder ihm Gelegenheit gegeben werden, sich 


hierzu zu äußern. 


(3) In dem durch die Prüfungsanordnung vorgegebenen Rahmen muss die Außenprüfung entweder 


durch (Steuer-)Festsetzung, Feststellung, Haftungsinanspruchnahme (§ 42d des 


Einkommensteuergesetzes) oder durch Mitteilung über eine ergebnislose Prüfung abgeschlossen 


werden. Wird die Prüfung nicht durch eine dieser Maßnahmen abgeschlossen, tritt Bestandskraft 


spätestens mit Ablauf der Festsetzungsfrist ein (§ 171 Absatz 4 der Abgabenordnung).  


 


III. Außenprüfung von Konzernen und sonstigen zusammenhängenden Unternehmen 


§ 14 Konzernprüfung 


(1) Unternehmen, die zu einem Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes gehören 


(Konzernunternehmen), sind im Zusammenhang, unter einheitlicher Leitung und nach einheitlichen 


Gesichtspunkten zu prüfen, wenn die Außenumsätze der Konzernunternehmen insges amt 


mindestens 50 Millionen Euro im Jahr betragen. 


(2) Ein Unternehmen, das zu mehreren Konzernen gehört, ist mit dem Konzern zu prüfen, der die 


größte Beteiligung an dem Unternehmen besitzt. Bei gleichen Beteiligungsverhältnissen ist das 


Unternehmen für die Prüfung dem Konzern zuzuordnen, der in der Geschäftsführung des 


Unternehmens federführend ist. 


§ 15 Leitung der Konzernprüfung 


(1) Die für die Außenprüfung des herrschenden oder einheitlich leitenden Unternehmens zuständige 


Finanzbehörde leitet die Konzernprüfung. Von dieser wird eine leitende Konzernprüferin oder ein 


leitender Konzernprüfer benannt. Ihr oder ihm obliegt die organisatorische und fachliche 


Koordinierung der Konzernprüfung sowie die regelmäßige Information der an der Prüfung beteiligten 


Behörden über den Fortgang der Prüfung. 


(2) Wird ein Konzern durch eine natürliche oder juristische Person, die selbst nicht der Außenprüfung 


unterliegt, beherrscht, soll die Finanzbehörde, die für die Außenprüfung des wirtschaftlich 


bedeutendsten abhängigen Unternehmens zuständig ist, die Leitung der einheitlichen Prüfung 


übernehmen. Im Einvernehmen der beteiligten Finanzbehörden kann hiervon abgewichen werden. 


Im Übrigen gelten die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 und 3. 


§ 16 Einleitung der Konzernprüfung 


(1) Die für die Leitung der Konzernprüfung zuständige Finanzbehörde regt die Konzernprüfung an 


und stimmt sich mit den beteiligten Finanzbehörden ab. 
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(2) Konzernunternehmen sollen erst nach Abstimmung mit der für die Leitung der Konzernprüfung 


zuständigen Finanzbehörde geprüft werden. 


§ 17 Richtlinien zur Durchführung der Konzernprüfung 


(1) Die für die Leitung einer Konzernprüfung zuständige Finanzbehörde stellt verbindliche Richtlinien 


für die Prüfung einschließlich der Berichterstellung auf. Die Richtlinien sollen einen Zeitplan für den 


Ablauf der Außenprüfung und den Zeitpunkt des Abschlusses der Prüfung vorsehen und können 


neben prüfungstechnischen Einzelheiten auch Vorschläge zur einheitlichen Beurteilung von 


Sachverhalten enthalten. Die Letztentscheidung über den Zeitplan liegt bei der Leitung der jeweiligen 


Konzernprüfung. Eine Abweichung hiervon soll nur in begründeten Ausnahmefällen und in Absprache 


mit der Leitung der Konzernprüfung erfolgen. 


(2) Die an der Konzernprüfung beteiligten Finanzbehörden berichten der Leitung der Konzernprüfung 


zeitnah über relevante Erkenntnisse zu der Außenprüfung. Dies umfasst beispielsweise Änderungen 


der Konzernstruktur oder andere wesentliche Informationen. 


(3) Soweit Meinungsverschiedenheiten, die sich bei der Mitwirkung mehrerer Finanzbehörden im 


Rahmen der einheitlichen Prüfung ergeben, von den Beteiligten nicht ausgeräumt werden können, 


ist den zuständigen vorgesetzten Finanzbehörden zu berichten und die Entscheidung abzuwarten. 


§ 18 Abstimmung und Freigabe der Konzernprüfungsberichte 


Die Berichte über die Außenprüfungen bei Konzernunternehmen sind aufeinander abzustimmen und 


den Steuerpflichtigen erst nach Freigabe durch die für die Leitung der Konzernprüfung zuständige 


Finanzbehörde zu übersenden. 


§ 19 Außenprüfung bei sonstigen zusammenhängenden Unternehmen 


Eine einheitliche Prüfung kann auch durchgeführt werden 


1. bei Konzernen, die die Umsatzgrenze des § 14 Absatz 1 nicht erreichen, oder 


2. bei Unternehmen, die nicht zu einem Konzern gehören, aber eng miteinander verbunden 


sind, z. B. durch wirtschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen der Beteiligten oder 


gemeinschaftliche betriebliche Tätigkeit. 


Die §§ 14 bis 18 gelten entsprechend. 


§ 20 Außenprüfung bei international verbundenen Unternehmen 


(1) Die §§ 14 bis 19 gelten auch für die Prüfung mehrerer inländischer Unternehmen, die von einer 


ausländischen natürlichen oder juristischen Person, einer Mehrheit von Personen, einer Stiftung oder 


einem anderen Zweckvermögen beherrscht oder einheitlich geleitet werden oder die mit einem 


ausländischen Unternehmen wirtschaftlich verbunden sind. 


(2) Die Leitung der einheitlichen Prüfung soll die Finanzbehörde übernehmen, die für die 


Außenprüfung des wirtschaftlich bedeutendsten inländischen Unternehmens zuständig ist. Im 


Einvernehmen der beteiligten Finanzbehörden kann hiervon abgewichen werden.  



https://www.juris.de/r3/document/jv-FENR065000000FENE000410000/format/xsl/part/S?oi=yAb9hCEAhG&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

https://www.juris.de/r3/document/jv-FENR065000000FENE000410000/format/xsl/part/S?oi=yAb9hCEAhG&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für ausländische Unternehmen, die Beteiligte eines 


inländischen Steuerverfahrens sind, unabhängig davon wo das beherrschende Unternehmen ansässig 


ist. 
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§ 21 Koordinierte Lohnsteuer-Außenprüfung 


(1) Lohnsteuerliche Betriebsstätten sind im Zusammenhang, unter einheitlicher Leitung und nach 


einheitlichen Gesichtspunkten zu prüfen (koordinierte Lohnsteuer-Außenprüfung), wenn sie zu 


- einem Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes oder 


- einem einzelnen Unternehmen 


gehören und die Konzernunternehmen oder das einzelne Unternehmen mindestens die 


Umsatzgrenze des § 14 Absatz 1 sowie eine Arbeitnehmeranzahl von 10.000 erreichen. 


Lohnsteuerliche Betriebsstätten können auch im Rahmen einer koordinierten Lohnsteuer-


Außenprüfung geprüft werden, insbesondere bei  


- Unternehmen, die nicht unter § 18 des Aktiengesetzes fallen, aber eng miteinander 


verbunden sind, z. B. durch wirtschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen der 


Beteiligten, oder gemeinschaftliche betriebliche Tätigkeiten,  


- mehreren inländischen Unternehmen, die von einer ausländischen natürlichen oder 


juristischen Person, einer Mehrheit von Personen, einer Stiftung oder einem anderen 


Zweckvermögen beherrscht oder einheitlich geleitet werden oder die mit einem 


ausländischen Unternehmen wirtschaftlich verbunden sind, oder 


- juristischen Person des öffentlichen Rechts. 


(2) Bei koordinierten Lohnsteuer-Außenprüfungen soll im Falle von Konzernen mit mehreren 


inländischen Unternehmen das Finanzamt die Prüfungsleitung übernehmen (prüfungsleitende 


Stelle), in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung (§ 10 der Abgabenordnung) des herrschenden oder 


einheitlich leitenden Unternehmens im Inland befindet. Ist dieses Finanzamt kein 


Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes) oder handelt es 


sich um einen ausländisch beherrschten Konzern ohne einheitliche Leitung im Inland oder um 


verbundene Unternehmen, die kein Konzern sind, ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich 


das wirtschaftlich bedeutendste Unternehmen befindet. Ist auch dieses Finanzamt kein 


Betriebsstättenfinanzamt, ist das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich das 


Unternehmen mit einer lohnsteuerlichen Betriebsstätte und dem größten Außenumsatz befindet. 


Bezieht sich die koordinierte Lohnsteuer-Außenprüfung auf ein einzelnes Unternehmen oder einen 


öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber, soll das Finanzamt die Prüfungsleitung übernehmen, in dessen 


Bezirk sich die Geschäftsleitung (§ 10 der Abgabenordnung) oder der Sitz (§ 11 der Abgabenordnung) 


im Inland befindet. Ist dieses Finanzamt kein Betriebsstättenfinanzamt, ist das Finanzamt zuständig, 


in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte mit der höchsten Jahres-Lohnsteuer des Vorjahres befindet. 


Zentrale Zuständigkeiten der Länder für die Lohnsteuer-Außenprüfung bleiben hiervon unberührt. 


(3) Hält die prüfungsleitende Stelle es für sachgerecht, dass eine andere Landesfinanzbehörde oder 


das Bundeszentralamt für Steuern die Prüfungsleitung übernimmt, kann sie abweichend von Absatz  2 


im Einvernehmen mit der übernehmenden Finanzbehörde die Prüfungsleitung auf eine andere 


Landesfinanzbehörde oder das Bundeszentralamt für Steuern übertragen.  


(4) Die prüfungsleitende Stelle stimmt sich mit der für die Konzernbetriebsprüfung leitenden Stelle i. 


S. d. § 15 Absatz 1 ab und tauscht relevante Prüfungsfeststellungen aus.  
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IV. Mitwirkung des Bundeszentralamtes für Steuern an Außenprüfungen der 


Landesfinanzbehörden 


§ 22 Grundsätze der Zusammenarbeit 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern wirkt an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden durch 


Prüfungstätigkeit und Beteiligung an Besprechungen mit. 


(2) Die Mitwirkungsrechte des Bundeszentralamtes für Steuern sind in allen Verfahrensschritten zu 


wahren. Das Bundeszentralamt berücksichtigt bei der Bestimmung der Mitwirkung und der 


Durchführung der Außenprüfung das gemeinsame Ziel einer zeitnahen Durchf ührung und eines 


zeitnahen Abschlusses der Außenprüfung. 


(3) Die §§ 14 bis 21 bleiben unberührt. 


§ 23 Vorbereitung der Betriebsprüfung bei Mitwirkung des Bundeszentralamtes für 


Steuern 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern stellt den Landesfinanzbehörden für ihre Geschäftsbereiche 


spätestens im Oktober eines jeden Jahres eine Aufstellung der Fälle, in denen das Bundeszentralamt 


für Steuern eine Mitwirkung plant, zur Verfügung. Die Landesf inanzbehörden stellen ihrerseits dem 


Bundeszentralamt für Steuern die vollständigen Prüfungsgeschäftspläne für Großbetriebe spätestens 


zehn Arbeitstage nach dem Beginn des Zeitraums, für den sie aufgestellt worden sind, in 


elektronischer Form zur Verfügung. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Lohnsteuer-Außenprüfung mit 


der Maßgabe, dass die vollständigen Prüfungsgeschäftspläne für sämtliche lohnsteuerlichen 


Betriebsstätten übermittelt werden. Die Erklärung der Mitwirkung durch das Bundeszentralamt für 


Steuern erfolgt unverzüglich nach Übersendung der Prüfungsgeschäftspläne. 


(2) In Fällen aus der Aufstellung des Bundeszentralamts für Steuern, die von den 


Landesfinanzbehörden nicht zur Prüfung vorgesehen sind, tauschen sich das Bundeszentralamt für 


Steuern und die Landesfinanzbehörden hinsichtlich einer Prüfungsdurchführung aus.  


(3) Prüfungsvorbereitend tauschen die Landesfinanzbehörde und das Bundeszentralamt für Steuern 


Informationen zum Prüfungsfall und zur näheren Bestimmung der von den Ländern und dem 


Bundeszentralamt für Steuern identifizierten Prüfungsthemen aus.  


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern übernimmt regelmäßig in sich geschlossene Prüfungsthemen. 


Die Festlegung von Art und Umfang der Prüfungsmitwirkung soll mit den Landesfinanzbehörden 


einvernehmlich festgelegt und zeitnah besprochen werden. 


§ 24 Prüfungsablauf 


(1) Die Landesfinanzbehörde bestimmt die Prüferin oder den Prüfer, die oder der für den Ablauf der 


Außenprüfung verantwortlich ist. 


(2) Die Landesfinanzbehörden machen dem Bundeszentralamt für Steuern auf Anforderung alle den 


Bereich der Mitwirkung betreffenden Unterlagen und Daten zugänglich und erteilen die 


erforderlichen Auskünfte. 


(3) Wenn das Bundeszentralamt für Steuern an der Prüfung mitwirkt, ist es vor Erlass der 


Prüfungsanordnung zu beteiligen. Dies gilt insbesondere im Falle der Anwendung des § 197 Absatz 3 
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Satz 1 der Abgabenordnung. Das Bundeszentralamt für Steuern und die Landesfinanzbehörde 


verständigen sich vor Beginn der Prüfung über den beabsichtigten Ablauf und die beabsichtigte 


Dauer der Außenprüfung. § 17 ist zu beachten. 


(4) Wird im Rahmen der Mitwirkung des Bundeszentralamts für Steuern der Erlass eines 


qualifizierten Mitwirkungsverlangens erforderlich, wird dies in Absprache mit dem Bundeszentralamt 


für Steuern von der zuständigen Landesfinanzbehörde erlassen. Das Bundeszentralamt für Steuern 


informiert die zuständige Finanzbehörde spätestens mit Beendigung der Außenprüfung zeitnah, ob 


das Mitwirkungsverlangen erfüllt wurde und teilt die zur Festsetzung des 


Mitwirkungsverzögerungsgeldes und ggf. eines erforderlichen Zuschlags zum 


Mitwirkungsverzögerungsgeld nach § 200a Absatz 3 der Abgabenordnung erforderlichen Angaben 


mit. Die zuständige Finanzbehörde kann von dem jeweiligen Vorschlag des Bundeszentralamts für 


Steuern abweichen, wenn es bei seiner Ermessenausübung unter Berücksichtigung des Gesamtfalles 


zu einem anderen Ergebnis kommt. 


§ 25 Erstellung des (Teil-) Prüfungsberichts und Beteiligung bei verbindlichen Zusagen 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern erstellt für die übernommenen Prüfungsthemen den Teil des 


Prüfungsberichts oder Teilprüfungsberichts. 


(2) Vor Erstellung eines Teilprüfungsberichts nach § 202 Absatz 3 der Abgabenordnung ist das 


Bundeszentralamt für Steuern zu beteiligen, wenn Prüfthemen des Bundeszentralamts für Steuern 


betroffen sind. Beabsichtigt das Bundeszentralamt für Steuern einen Teilprüfungsbericht zu erstellen, 


ist zuvor die Landesfinanzbehörde zu beteiligen. 


(3) Wirkt das Bundeszentralamt für Steuern an einer Außenprüfung mit, so erhält es eine 


Ausfertigung des Prüfungsberichts. Dies gilt auch für Teilprüfungsberichte.  


(4) Für die Erteilung einer verbindlichen Zusage, die Prüfthemen des Bundeszentralamts für Steuern 


betrifft, ist dessen Zustimmung erforderlich. Die verbindliche Zusage ist für alle beteiligten 


Finanzbehörden bindend. 


§ 26 Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten 


Soweit Meinungsverschiedenheiten, die sich bei der Mitwirkung an Außenprüfungen zwischen dem 


Bundeszentralamt für Steuern und der Landesfinanzbehörde ergeben, von den Beteiligten nicht 


ausgeräumt werden können, ist den obersten Finanzbehörden des Bundes und des Landes zu 


berichten und die Entscheidung abzuwarten. 


V. Prüfende Personen, Sachgebietsleitungen für Außenprüfung, Prüferbesprechungen 


§ 27 Einsatz in der Außenprüfung 


(1) Der Einsatz einer Beamtin oder eines Beamten als prüfende Person, die grundsätzlich dem 


gehobenen Dienst (oder vergleichbaren Laufbahnmodellen) angehören soll, ist nach einer 


mindestens sechsmonatigen Einarbeitung in der Außenprüfung nur mit Einwilligung der zuständigen 


vorgesetzten Finanzbehörde oder der von ihr benannten Stelle zulässig. 


(2) Andere als die in Absatz 1 genannten Personen können in der Außenprüfung, für andere 


Tätigkeiten mit Prüfungscharakter (z. B. Liquiditätsprüfungen und Nachschauen) oder zur 
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Unterstützung eingesetzt werden. Über den Einsatz sowie den Tätigkeitsbereich von 


Tarifbeschäftigten und den Ausbildungsplan sowie ggf. abzulegende Prüfungen entscheidet die 


zuständige vorgesetzte Finanzbehörde jeweils im Einzelfall.  


(3) Sachgebietsleitungen für Außenprüfung dürfen nur mit Einwilligung der zuständigen vorgesetzten 


Finanzbehörde eingesetzt werden. 


(4) Die in der Außenprüfung eingesetzten Personen dürfen nur mit Einwilligung der zuständigen 


vorgesetzten Finanzbehörde, unter Berücksichtigung der fachlichen Belange der Außenprüfung, für 


prüfungsfremde Aufgaben verwendet werden. 


§ 28 Prüferausweis 


Für Sachgebietsleitungen für Außenprüfung und prüfende Personen ist jeweils ein Ausweis 


auszustellen. Der Ausweis hat zu enthalten: 


1. die Bezeichnung der ausstellenden Landesfinanzverwaltung oder der ausstellenden 


Finanzbehörde 


2. das Lichtbild  


3. den Familiennamen 


4. die laufende Nummer 


5. die Gültigkeitsdauer und 


6. die Befugnisse. 


§ 29 Prüferbesprechungen 


Die Sachgebietsleitungen für Außenprüfung sollen mit den Prüfenden ihrer Sachgebiete, die 


zuständigen vorgesetzten Finanzbehörden mit den Sachgebietsleitungen für Außenprüfung oder mit 


den prüfenden Personen ihrer Außenprüfungsstellen regelmäßig Zweifelsfragen aus der 


Prüfungstätigkeit erörtern, sie über neuere Rechtsprechung und neueres Schrifttum unterrichten 


sowie Richtlinien und Anregungen für ihre Arbeit geben. 


§ 30 Besprechungen für Fach- und Branchenprüfende 


(1) Für bestimmte Prüfungen können Fach- oder Branchenprüfende eingesetzt werden. 


Branchenprüfende prüfen schwerpunktmäßig bestimmte Branchen (z. B. Kreditinstitute). 


Fachprüfende verfügen in der Regel über eine Zusatzausbildung oder spezielle Fortbildungen (z. B.  


Fachprüfung für Auslandsbeziehungen, betriebliche Altersversorgung, Unternehmensbewertung) 


und prüfen branchenübergreifend. 


(2) Für die Fach- und Branchenprüfenden sind nach Bedarf Besprechungen durchzuführen. Hierbei 


sollen die Prüfungserfahrungen ausgetauscht und verglichen, zweckmäßige Prüfungsmethoden, 


Kennzahlen und Formblätter für das prüfungstechnische Vorgehen entwickelt und gemeinsame 


Richtlinien erarbeitet werden. 


(3) Dem Bundeszentralamt für Steuern ist Gelegenheit zu geben, an Fachprüfungs- oder 


Branchenprüfungsbesprechungen, die von den zuständigen vorgesetzten Finanzbehörden 


durchgeführt werden, teilzunehmen. 


(4) Die Landesfinanzbehörden erhalten die Möglichkeit, prüfende Personen zu Fachprüfungs- oder 


Branchenprüfungsbesprechungen und Erfahrungsaustauschen, die durch das Bundeszentralamt für 
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Steuern ausgerichtet werden, zu entsenden. Pro Land soll mindestens eine prüfende Person entsandt 


werden, wenn dies zweckdienlich ist. Die Außenprüfungsstellen sollen sich mit geeigneten 


Fachbeiträgen einbringen. 


VI. Karteien, Konzernverzeichnisse 


§ 31 Betriebskartei 


(1) Die Betriebsprüfungsstellen haben über die Groß, Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe eine Kartei 


(Betriebskartei) zu führen. 


Die Betriebskartei bildet die Betriebe nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige ab.  


(2) Für die Erfassung in der Betriebskartei ist jeweils die auf einen bestimmten Stichtag festgestellte 


Größenklasse der Betriebe - in der Regel für die Dauer von drei Jahren - maßgebend. 


(3) Änderungen der die Größenklasse bestimmenden Betriebsmerkmale bleiben bis zur nächsten 


Einordnung in Größenklassen unberücksichtigt. Bei sonstigen Änderungen ist die Betriebskartei 


fortzuschreiben. Bei Abgängen aufgrund von Sitzverlegung (Wohnsitz oder S itz der Geschäftsleitung) 


sind die Daten der Betriebskartei an die neu zuständige Finanzbehörde zu übermitteln; Zugänge von 


einer anderen Finanzbehörde und Neugründungen sind in der Betriebskartei zu erfassen.  


§ 32 Arbeitgeberkartei 


Bei der Lohnsteuer-Außenprüfung ist eine Kartei (Arbeitgeberkartei) zu führen. 


§ 33 Konzernverzeichnis, Betriebsstättenübersicht 


(1) Jede zuständige Finanzbehörde hat zeitnah die für ein Verzeichnis der Konzerne im Sinne der 


§§ 14, 19 und 20 erforderlichen Daten zu ermitteln und an das Bundeszentralamt für Steuern zur 


Aufnahme in eine zentrale Datenbank zu übermitteln. Gleiches gilt für spätere Änderungen oder 


Ergänzungen dieser Daten. Das zentrale Konzernverzeichnis enthält die einzelnen 


Konzernübersichten. Das Verfahren zur Übermittlung der Daten nach den Sätzen 1 und 2 sowie die 


Nutzung der Daten durch die Finanzbehörden der Länder wird vom Bundesministerium der Finanzen 


im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder geregelt.  


(2) Bei der Lohnsteuer-Außenprüfung tritt an die Stelle des Konzernverzeichnisses eine 


lohnsteuerliche Betriebsstättenübersicht. 


VII. Prüfungsgeschäftsplan, Jahresstatistik 


§ 34 Aufstellung von Prüfungsgeschäftsplänen 


Die zur Prüfung vorgesehenen Fälle werden in regelmäßigen Abständen in Prüfungsgeschäftsplänen 


zusammengestellt. Änderungen der Prüfungsgeschäftspläne sind jederzeit möglich. In den 


Prüfungsgeschäftsplänen ist auf Konzernzugehörigkeit hinzuweisen.  


§ 35 Jahresstatistik 


(1) Die Außenprüfungsstellen haben eine Jahresstatistik aufzustellen und der vorgesetzten 


Finanzbehörde vorzulegen. 


(2) Die obersten Finanzbehörden der Länder teilen dem Bundesministerium der Finanzen die 


Arbeitsergebnisse der Außenprüfung nach einem abgestimmten Muster bis zu einem festgelegten 
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Termin eines jeden Jahres mit. Das Bundesministerium der Finanzen gibt das Gesamtergebnis in 


einer zusammengefassten Veröffentlichung jährlich bekannt. 


VIII. Austausch von Prüfungserfahrungen, Kennzahlen, Hauptorte 


§ 36 Austausch von Prüfungserfahrungen 


Die Länder und das Bundeszentralamt für Steuern tauschen steuerliche, prüfungstechnische, 


branchentypische und allgemeine wirtschaftliche Erfahrungen über geeignete Plattformen oder 


Kommunikationsmittel untereinander aus. 


§ 37 Kennzahlen 


Die zuständigen Finanzbehörden haben die nach den Ergebnissen von Außenprüfungen ermittelten 


branchenbezogenen Kennzahlen der jeweils zuständigen vorgesetzten Finanzbehörde zur 


Weiterleitung an das Bundeszentralamt für Steuern zur Aufnahme in eine zentrale Datenbank zu 


übermitteln. Gleiches gilt für Änderungen dieser Daten. Das Verfahren zur Übermittlung der Daten 


nach den Sätzen 1 und 2 sowie die Nutzung der Daten durch die Finanzbehörden der Länder wird 


vom Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder geregelt. 


§ 38 Hauptorte 


(1) Die zuständigen vorgesetzten Finanzbehörden haben als Hauptorte die Aufgabe, für einzelne 


Berufs- oder Wirtschaftszweige Unterlagen zu sammeln und auszuwerten, die für die Besteuerung 


von Bedeutung sind. Zu den Aufgaben gehört auch die Mitwirkung bei der Aufstellung von AfA-


Tabellen. Die Hauptorte werden durch Vereinbarung der obersten Finanzbehörden des Bundes und 


der Länder bestimmt. 


(2) Das Ergebnis der Auswertung wird den anderen zuständigen vorgesetzten Finanzbehörden und 


dem Bundeszentralamt für Steuern bei Bedarf mitgeteilt. 


IX. Inkrafttreten 


§ 39 Inkrafttreten 


Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 


Bundessteuerblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die allgemeine Verwaltungsvorschrift für die 


Betriebsprüfung - Betriebsprüfungsordnung - vom 15. März 2000 (BAnz. Nummer 5, Seite 368, 


BStBl I, Seite 368), zuletzt geändert durch die allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 20. Juli 2011 


(BStBl I Seite 710), außer Kraft. 


 


Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 


Allgemeines 


Aufgrund der Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates 


vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des 


Steuerverfahrensrechts vom 20. Dezember 2022 (BGBl I, S. 2730) sind Änderung der allgemeinen 


Verwaltungsvorschrift für die Betriebsprüfung (BpO 2000) erforderlich.  In dem Zuge werden weitere 


Änderungen vorgenommen, die insbesondere auf eine Beschleunigung der Außenprüfungen 


gerichtet sind. Des Weiteren wird der bisherige Text gestrafft und zum Teil neu gegliedert. In 


Abschnitt I „Allgemeine Vorschriften“ (§§ 1-4 ) werden alle grundsätzlichen Ausführungen zur 


Außenprüfung zusammengefasst. Diese waren bisher zum Teil innerhalb der BpO 2000 verteilt. Des 


Weiteren werden alle Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen den Landesfinanzbehörden und dem 


Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in Abschnitt IV gebündelt und entsprechend der Chronologie 


des praktischen Verfahrens strukturiert. 


Aufgrund der umfangreichen Änderungen wird die Verwaltungsvorschrift neu gefasst.  


Da die Verwaltungsvorschrift wie bisher ausdrücklich alle Außenprüfungen im Sinne der AO erfassen 


soll, wird sie im Zuge der Neufassung in „Außenprüfungsordnung – ApO“ umbenannt. Die 


Bezeichnung „Betriebsprüfungsordnung“ könnte suggerieren, dass die Verwaltungsvorschrift nur für 


gewerbliche Betriebsprüfungen gilt. 


In den nachstehenden Begründungen wird nur auf inhaltliche Änderungen der bisherigen Fassung 


eingegangen. 


Zu Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften - §§ 1 – 4 


Zu § 1 


In Absatz 1 wird explizit ausgeführt, dass die ApO im Grundsatz für alle Außenprüfungen im Sinne der 


Abgabenordnung gilt. In den Absätzen 2 und 3 sind ergänzend die Regelungen aufgeführt, die für 


Umsatzsteuer-Sonderprüfungen (Absatz 2) und Lohnsteuer-Außenprüfungen (Absatz 3) nicht 


anzuwenden sind. 


Zu § 2 


In § 2 wird der Grundsatz der risikoorientierten Prüfung und der angestrebten Zeitnähe explizit 


betont, ohne dass die Steuerpflichtigen einen Anspruch auf zeitnahe Prüfung daraus ableiten können 


(„grundsätzlich“ in Absatz 3 und Absatz 4). Die Außenprüfung soll grundsätzlich zeitnah nach Ablauf 


des letzten zu prüfenden Veranlagungs- oder Anmeldezeitraums erfolgen. Grundlage der Prüfung 


sind nach Absatz 3 Satz 2 die Steuererklärungen und Steueranmeldungen gemäß § 150 der 


Abgabenordnung. 


Nach Absatz 4 Satz 6 sollen Erkenntnisse aus (internationalen) Risikobewertungsverfahren bei der 


Fall- und Prüffeldauswahl berücksichtigt werden. Dies betrifft aktuell Fälle des §  89b der 


Abgabenordnung. Die Erkenntnisse können vielfältig sein, dabei kann es sich z.  B. auch um 


Erkenntnisse aus Verfahren handeln, die ein anderer Staat initiiert hat und die in Deutschland kleine 


Betriebe (keine Großbetriebe) betreffen. „Internationalen“ ist in Klammern gesetzt, um die Regelung 


ggfs. auch für nationale Risikobewertungsverfahren zu öffnen. 
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Zu § 3 


In § 3 (vormals § 2 BpO) werden Nachschauen in die beispielhafte Aufzählung anderer Tätigkeiten 


mit Prüfungscharakter aufgenommen. 


Zu § 4 


Der Text zur Einordnung in Größenklassen ist unverändert. Es wird lediglich ein Satz angefügt, 


wonach Fehler, die bei der Einordnung unterlaufen, jederzeit berichtigt werden können.  


Zur Streichung von § 4a 


§ 4a BpO 2000 enthielt eine Regelung zur Prüfung zeitnaher Besteuerungszeiträume (zeitnahe 


Betriebsprüfung). Da durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 


22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des 


Steuerverfahrensrechts vom 20. Dezember 2022 (BGBl I, S. 2730) insgesamt eine zeitnahe 


Betriebsprüfung in allen Prüfungsfällen angestrebt wird, war § 4a zu streichen. Die Zeitnähe wird 


künftig dadurch erreicht, dass die Ablaufhemmung für das Ende der Festsetzungsfrist nach § 171 


Absatz 4 Satz 3 der Abgabenordnung – vorbehaltlich einer anderweitigen und weitergehenden 


Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist - spätestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres endet, 


in dem die Prüfungsanordnung nach §§ 122, 122a der Abgabenordnung bekanntgegeben wurde. 


Zu Abschnitt II. Durchführung der Außenprüfung - §§ 5 – 13 


Zu § 5 


Großbetriebe und Konzerne sollen im Grundsatz anschlussgeprüft werden (Absatz  1 Satz 1). Zur 


Förderung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes enthält Absatz 1 Satz 2 nunmehr Kriterien für 


ein Absehen von der Anschlussprüfung, die deutlich machen, dass das Absehen von einer 


Anschlussprüfung grundsätzlich zulässig ist.  


In Absatz 2 wird im Hinblick auf die angestrebte Beschleunigung der Außenprüfung ein Zusatz 


aufgenommen, dass der Prüfungszeitraum bei anderen Betrieben auch auf zwei oder nur einen 


Besteuerungszeitraum festgelegt werden kann. 


Zu § 6 


(Bisher § 5 BpO 2000) 


In Absatz 1 und Absatz 2 werden die Regelungen des §  197 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung 


aufgenommen. Danach kann mit der Prüfungsanordnung die Vorlage von aufzeichnungs- oder 


aufbewahrungspflichtigen Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Werden 


diese Unterlagen vorgelegt, sollen dem Steuerpflichtigen die beabsichtigten Prüfungsschwerpunkte 


mitgeteilt werden. Nach Absatz 3 kann dies formlos (z. B. mündlich erfolgen). 


§ 5 Absatz 3 BpO 2000 sah die namentliche Nennung des Betriebsprüfers und des 


Betriebsprüfungshelfers vor. In § 6 Absatz 4 wird die Formulierung allgemeiner gefasst, um auch IT-


Fachkräfte, Personen in der Einarbeitung oder Auszubildende einzubeziehen. Dabei sollen jedoch nur 


die Personen benannt werden, die auch nach außen in Erscheinung treten.  


Absatz 5 wird um einen Satz ergänzt, wonach für die Frage, welche Frist als angemessen anzusehen 


ist, grundsätzlich die Größenklasse maßgebend ist, in die der Betrieb im Zeitpunkt der Bekanntgabe 


der Prüfungsanordnung eingeordnet ist. 
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Zu § 7 


(Bisher § 6 BpO 2000) 


Absatz 1 enthält wie auch § 200 Absatz 2 der Abgabenordnung eine Rangfolge für den Ort der 


Außenprüfung. Die bisherige Nachrangigkeit einer Prüfung an Amtsstelle gegenüber einer Prüfung in 


den Wohnräumen wird gestrichen. Absatz 1 behandelt beide Prüfungsorte entsprechend § 200 Abs. 


2 der Abgabenordnung nun gleichwertig. 


Die Prüfung im Steuerbüro ist unter „anderer Prüfungsort“ (Absatz  1 Satz 2) erfasst. 


Im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung wird in Absatz 2 geregelt, dass Unterlagen, die in 


digitaler Form übergeben werden, auf einem gesicherten Datenverarbeitungssystem gespeichert und 


verarbeitet werden dürfen. 


Zu § 8 


§ 8 enthält Ausführungen zu Rahmenvereinbarungen im Sinne des §  199 Absatz 2 Satz 3 der 


Abgabenordnung. Die Regelung wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 


des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des 


Steuerverfahrensrechts vom 20. Dezember 2022 eingeführt. Danach kann die Finanzbehörde mit den 


Steuerpflichtigen verbindlich Rahmenbedingungen vereinbaren, wie deren Mitwirkung nach § 200 


der Abgabenordnung konkret ausgestaltet wird. 


Da es sich bei der Rahmenvereinbarung um ein Element der Beschleunigung handelt, soll der 


Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Bindungswirkung für alle an der Prüfung beteiligten 


Parteien entfalten. Somit ist auch die Bundesbetriebsprüfung (BundesBp) an die 


Rahmenvereinbarung gebunden, wenn eine Mitwirkung an einer Außenprüfung erst nach Abschluss 


der Rahmenvereinbarung bekannt wird. Ziel soll es sein, dass die BundesBp frühzeitig eingebunden 


wird und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Land gestärkt wird, ohne eine Anpassung der 


Rahmenvereinbarung aufgrund eines späteren Bekanntwerdens der Mitwirkung zu veranlassen.  


Die Rahmenvereinbarung wird im gegenseitigen Einvernehmen abgeschlossen. Die Finanzverwaltung 


verpflichtet sich ebenso wie der Steuerpflichtige. Sie kann danach auch Vereinbarungen beinhalten, 


die auf eine Bindung der Finanzverwaltung gerichtet sind. Im Interesse der Klarheit zwischen den 


Beteiligten sieht Absatz 3 vor, dass die Rahmenvereinbarung schriftlich geschlossen wird.  


Absatz 4 enthält eine beispielhafte Aufzählung möglicher Regelungen, die Gegenstand einer 


Rahmenvereinbarung sein könnten und Hinweise dazu, welche Vereinbarungen nicht getroffen 


werden können. 


Die Rahmenvereinbarung kann einseitig gekündigt werden. Absatz 5 sieht vor, dass die Kündigung 


schriftlich erfolgt. Ein gegenseitiges Einvernehmen ist bei der Kündigung denklogisch nicht 


notwendig. 


Zu § 9 


(Bisher § 8 BpO 2000) 


Die Absätze 1 bis 3 sind inhaltlich unverändert und wurden lediglich geschlechterneutral formuliert. 
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Absatz 4 enthält allgemeine Grundsätze zum qualifizierten Mitwirkungsverlangen i.  S. d. § 200a der 


Abgabenordnung. Das Verfahren für den Fall, dass im Rahmen der Mitwirkung des BZSt der Erlass 


eines qualifizierten Mitwirkungsverlangens erforderlich wird, wird in § 24 Absatz 5 beschrieben. 


Zu § 10 


(bisher § 9 BpO 2000) 


Der bisherige Text wird um einen Satz ergänzt. Danach soll das BZSt über im Rahmen einer 


Außenprüfung bekannt gewordene, nicht oder nicht vollständig angezeigte grenzüberschreitende 


Steuergestaltungen unterrichtet werden.  


Zu § 11 


(Bisher § 10 BpO 2000) 


Durch die neue Formulierung in Absatz 1 Satz 4 wird klargestellt, dass im Regelfall die Bußgeld- und 
Strafsachenstellen über die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens entscheiden und strafprozessuale 


Maßnahmen, einschließlich der Belehrung durchführen sollen. Damit soll verdeutlicht werden, dass 


der mit der Außenprüfung betraute Amtsträger nur im Ausnahmefall selbst ein Steuerstrafverfahren 


einleiten soll.  


Zu § 12 


(Bisher § 11 BpO) 


Die bisherigen Regelungen werden in einem neuen Absatz 2 um den Hinweis auf die gesetzliche 


Möglichkeit elektronischer oder fernmündlicher Schlussbesprechungen und auf die Vorschriften des 


§ 87a der Abgabenordnung zur elektronischen Kommunikation ergänzt.  


Zu § 13 


(Bisher § 12 BpO 2000) 


In den Absätzen 1 und 2 werden Ausführungen zum Teilabschlussbescheid ergänzt.  


Die neue Formulierung in Absatz 1 bringt des Weiteren noch besser zum Ausdruck, dass im Regelfall 


nur die für die Besteuerung erheblichen Prüfungsfeststellungen dargestellt werden sollen, um den 


Umfang der Berichte auf das nötige Maß zu begrenzen. Die bisherige Aufzählung der Fälle, in denen 


eine umfassende Darstellung des Sachverhalts im Prüfungsbericht oder Teilprüfungsbericht erfolgen 


soll, wird um internationale Streitbeilegungsverfahren und Vorabverständigungsverfahren erweitert , 


weil auch in diesen Fällen, wie auch in Rechtsbehelfsverfahren, detaillierte Beschreibungen des 


Sachverhalts die Durchführung der Verfahren erleichtern und beschleunigen. 


Bei beabsichtigten Abweichungen von den Feststellungen der Außenprüfung im Rahmen der 


Auswertung eines Berichts oder im Rahmen eines Rechtsbehelfsverfahrens ist auch dem BZSt 


Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, wenn das BZSt an der Prüfung mitgewirkt hat und 


demzufolge an der Erstellung des Prüfungsberichts beteiligt war. 


Eine Außenprüfung muss formal abgeschlossen werden. Die bisherige Liste der Möglichkeiten eines 


Abschlusses der Außenprüfung wird insbesondere im Hinblick auf die hinzugekommene Feststellung 


nach einem Teilabschlussbescheid erweitert. Ergänzt wird zudem der Hinweis, dass ohne den 


Abschluss durch eine der genannten Maßnahmen Bestandskraft spätestens mit Ablauf der 


Festsetzungsfrist eintritt. 
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Zu Abschnitt III. Außenprüfung von Konzernen und sonstigen zusammenhängenden 


Unternehmen - §§ 14 – 21 


Zu § 14 


(Bisher § 13 BpO 2000) 


Nach der bisherigen Regelung des Absatzes 1 sind Unternehmen, die zu einem Konzern im Sinne des 


§ 18 des Aktiengesetzes gehören, im Zusammenhang, unter einheitlicher Leitung und nach 


einheitlichen Gesichtspunkten zu prüfen, wenn die Außenumsätze der Konzernunternehmen 


mindestens 25 Millionen Euro im Jahr betragen. Aufgrund der Anhebung der Wertgrenzen in Bezug 


auf die Abgrenzungsmerkmale bei der Einordnung in Größenklassen ist die Wertgrenze nicht mehr 


schlüssig und wird auf 50 Millionen Euro angehoben. Dadurch wird auch vermieden, dass bei 


kleineren Konzernen eine formelle Konzernprüfung durchgeführt werden muss. Vielmehr ist die 


Zweckmäßigkeit einer Konzernprüfung auch hier anhand von Risikokriterien zu beurteilen.  


Zu § 15 


(Bisher § 14 BpO 2000) 


Die bisherige Regelung wird um die Rolle der leitenden Konzernprüferin / des leitenden 


Konzernprüfers ergänzt. Dadurch soll deutlich werden, dass diesen Personen eine besondere 


Kompetenz und Koordinierungsfunktion im Rahmen der Konzernprüfung zukommt. Die fachliche 


Koordinierung umfasst dabei z. B. die Abstimmung der Prüfungszeiträume, Prüfungsschwerpunkte, 


Prüfungsmethoden, o. Ä. Neben einer organisatorischen Funktion kommen der leitenden 


Konzernprüferin / dem leitenden Konzernprüfer zudem auch fachlichen Kompetenzen (z.  B. 


Unterstützung bei komplexen steuerlichen Fragestellungen oder Sicherstellung einheitlicher 


Rechtsanwendung) zu. Details zu den Richtlinien der Durchführung der Konzernprüfung enthält § 17.  


Zu § 16 


Der bisherige § 15 BpO 2000 wird unverändert übernommen. 


Zu § 17 


(Bisher § 16 BpO 2000) 


Die Regelung steht im Zusammenhang mit der durch § 15 vorgesehenen Stärkung der leitenden 


Konzernprüferin / des leitenden Konzernprüfers. An Konzernprüfungen sind häufig Prüfende aus 


verschiedenen Finanzämtern und verschiedenen Ländern beteiligt. Zur Optimierung der 


Konzernprüfungen wird festgelegt, dass die leitende Konzernprüferin / der leitende Konzernprüfer 


Richtlinien für die Prüfung aufstellt, die für alle beteiligten Prüfenden verbindlich sind. Dies betrifft 


insbesondere einen Zeitplan für den Abschluss der Prüfung. 


In dem Verfahren steht die Kommunikation zwischen den Beteiligten im Vordergrund. So obliegt der 


Leitung der Konzernprüfung die regelmäßige Information der an der Prüfung beteiligten Behörden 


über den Fortgang der Prüfung. Jedoch sollte auch die Leitung der Konzernprüfung fortlaufend über 


aktuelle Entwicklungen informiert werden, z. B. über Änderungen im Konzern oder wichtige 


Ergebnisse, die im Rahmen der Außenprüfung erzielt werden. Dies betrifft beispielsweise 


Änderungen der Konzernstruktur, die während der Prüfung auftreten. Zu diesem Zweck wird 


Absatz 2 eingeführt. 
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Zu § 19 


(Bisher § 18 BpO 2000) 


Es werden lediglich Verweise aktualisiert. 


Zu § 20 


In Absatz 1 werden Verweise aktualisiert. 


Der neue Absatz 3 regelt, dass auch Unternehmen als Konzern geprüft werden können, die die in 


Absatz 1 genannten Kriterien nicht erfüllen, aber dennoch miteinander verbunden sind. Die 


Ergänzung betrifft u. a. bestimmte beschränkt steuerpflichtige Immobiliengesellschaften, bei denen 


internationale Investoren inländische Immobilien regelmäßig über Objektgesellschaften mit Sitz und 


Geschäftsleitung im Ausland erwerben. Dabei wird pro Immobilie eine Objektgesellschaft gegründet. 


Die Immobilien sind zumeist im ganzen Bundesgebiet belegen. Der Investor oder die 


Investorengruppe tritt damit steuerlich über eine Vielzahl von Gesellschaften in Erscheinung.  


Die Fälle zeichnen sich dadurch aus, dass zum einen die inländische Steuerlast durch verschiedene 


Steuergestaltungsmodelle auf ein absolutes Minimum reduziert wird, zum anderen durch die Vielzahl 


der Unternehmen Unternehmensverbindungen schwerer zu erkennen sind. Die Regelung in Absatz 3 


ermöglicht es, entsprechende Fälle länderübergreifend als Konzern zu prüfen. 


In der Formulierung wird auf „Beteiligte eines inländischen Steuerverfahrens“ abgestellt, um 


möglichst viele der vorstellbaren Sachverhaltsvarianten abzudecken. 


Zu § 21 (neu) 


Die Einführung der koordinierten Lohnsteuer-Außenprüfung erfolgte bereits bundesweit nach den 


Vorgaben des Schreibens des BMF vom 20. Dezember 2017 und galt bis zum 31. Dezember 2023 


fakultativ. Seit dem 1. Januar 2024 ist die koordinierte Lohnsteuer-Außenprüfung grundsätzlich 


verpflichtend.  


Absatz 1 Satz 1 legt die Voraussetzungen für die verpflichtende Lohnsteuer-Außenprüfung fest. 


Insbesondere wird für die Pflichtkoordinierungsfälle – neben der bestehenden Umsatzgrenze – ein 


weiteres für Lohnsteuerwecke aussagekräftigeres Auswahlkriterium e ingeführt. Danach sind 


lohnsteuerliche Betriebsstätten koordiniert zu prüfen, wenn sie bei Vorliegen der weiteren 


Voraussetzungen eine Arbeitnehmeranzahl von 10.000 erreichen.  


Darüber hinaus können nach Absatz 1 Satz 2 koordinierte Lohnsteuer-Außenprüfungen auch in 


weiteren Fällen durchgeführt werden.  


Absatz 2 trifft Regelungen für Fälle, in denen Konzernstrukturen mit mehreren inländischen 


Unternehmen die Zuständigkeit mehrerer Finanzämter begründen und bestimmt für diese 


Sachverhalte eine prüfungsleitende Stelle.   


Absatz 3 bietet die Möglichkeit, die Prüfungsleitung im Einvernehmen mit der übernehmenden 


Finanzbehörde auf eine andere Landesfinanzbehörde oder das BZSt zu übertragen. 


Absatz 4 legt die Zusammenarbeit zwischen der prüfungsleitenden Stelle und der für die 


Konzernbetriebsprüfung zuständigen Stelle fest, insbesondere durch den Austausch relevanter 


Prüfungsfeststellungen. 
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Zu Abschnitt IV. Mitwirkung des Bundeszentralamtes für Steuern an Außenprüfungen der 


Landesfinanzbehörden - §§ 22 – 25 


Alle Regelungen, die die Mitwirkung des BZSt an den Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden 


betreffen, sind in den §§ 22 – 25 enthalten. Bundes- und Landesprüfer sollten in kooperativer Weise 


zusammenarbeiten.  


Die Regelungen wurden entsprechend der Chronologie des praktischen Verfahrens strukturiert.  


Da Abschnitt IV der ApO ausschließlich das Thema der Mitwirkung des BZSt an Außenprüfungen der 


Landesfinanzbehörden betrifft, wird in den Überschriften der einzelnen Paragrafen dieses Abschnitts 


auf einen Zusatz verzichtet, dass die Ausführungen sich auf die Mitwirkung beziehen (Ausnahme  in § 


23). 


Die §§ 23 und 24 enthalten Grundsätze für die Zusammenarbeit, die das Ziel haben, die Prüfungen zu 


optimieren und zu beschleunigen. Dazu gehört z. B. der Austausch von Informationen über den Fall 


und über prüfungswürdige Themen oder die Abstimmung über den Zeitplan.  


Zu § 22 


(Bisher § 20 BpO 2000) 


Absatz 1 wird unverändert von § 20 Absatz 1 BpO 2000 übernommen. Absatz 2 bringt als Grundsatz 


zum Ausdruck, dass die Interessen des Bundes und die Interessen der Landesfinanzverwaltung in den 


Fällen der Mitwirkung gegenseitig zu wahren sind (kooperativer Ansatz). Es soll insbesondere nicht zu 


Verzögerungen bei der Durchführung von Außenprüfungen kommen.  


Die besonderen Regelungen für Fälle der Konzernprüfung bleiben unberührt (Absatz 3). 


Zu § 23  


(Bisher § 21 BpO 2000) 


In § 23 wird ein neues Verfahren zur Auswahl der Betriebe für eine Mitwirkung des BZSt geregelt, das 


die Prozesse beschleunigen soll. Danach stellt das BZSt den Landesfinanzbehörden für ihre 


Geschäftsbereiche spätestens im Oktober eines jeden Jahres eine Aufstellung der Fälle, in denen das 


BZSt eine Mitwirkung plant, zur Verfügung.  


Die Landesfinanzbehörden stellen ihrerseits wie bisher dem BZSt die vollständigen 


Prüfungsgeschäftspläne für Großbetriebe zur Verfügung. Die Frist dafür wurde aus technischen 


Gründen von 10 Tagen vor (§ 21 Absatz 1 BpO 2000) auf 10 Arbeitstage nach dem Beginn des 


Zeitraums, für den die Prüfungsgeschäftspläne aufgestellt worden sind, verändert.   


Aus der Übergabe der Aufstellung durch das BZSt ergibt sich keine Verpflichtung für die Länder, diese 


Fälle auf ihre Prüfungsgeschäftspläne zu setzen. Sind in der Aufstellung des BZSt Fälle enthalten, die 


von den Landesfinanzbehörden nicht zur Prüfung vorgesehen sind, tauschen sich das BZSt und die  


jeweilige Landesfinanzbehörde darüber aus, welche Erwägungen für das BZSt relevant wären, den 


Fall zu prüfen und welche Erwägungen von Seiten des Landes angestellt wurden, den Fall nicht zu 


prüfen. Es kann vorkommen, dass das BZSt nach § 19 Absatz 5 FVG eine Prüfung verlangt, dies ist 


aber nicht zwingend. 


Absatz 3 regelt, dass das BZSt regelmäßig in Absprache und im Einvernehmen mit den 


Landesfinanzbehörden in sich geschlossene Prüfungsthemen übernimmt. Damit werden die 


bisherigen §§ 20 Absatz 2 und 22 Absatz 1 BpO 2000 aufgegriffen. 
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Zu § 24  


Absatz 1 entspricht § 20 Absatz 3 BpO 2000. 


Die Absätze 2 und 3 betreffen die Kommunikation über die Prüfung und den Austausch von 


Unterlagen in den Fällen der Mitwirkung. Insbesondere wenn mit der Prüfungsanordnung nach §  197 


Absatz 3 der Abgabenordnung Unterlagen angefordert werden sollen, ist das BZSt vor Erlass der 


Prüfungsanordnung zu beteiligen.  


Absatz 4 betrifft den Abschluss von Rahmenvereinbarungen in den Fällen der Mitwirkung. Details 


dazu sind in § 8 geregelt. 


Absatz 5 beschreibt das Verfahren, wenn im Rahmen der Mitwirkung der Erlass eines qualifizierten 


Mitwirkungsverlangens erforderlich wird. 


Zu § 25 


(Bisher § 22 BpO 2000) 


Die bisherigen Ausführungen zur Erstellung des Prüfungsberichts durch das BZSt für die 


Prüfungsfelder, die das BZSt übernommen hat, gelten auch für Teilprüfungsberichte. Die Absätze 2 


und 4 betonen erneut die Kooperation zwischen dem BZSt und den Landesfinanzbehörden, indem 


sowohl bei dem beabsichtigten Erlass eines Teilprüfungsberichts, als auch bei der Erteilung einer 


verbindlichen Zusage eine Abstimmung zwischen den beteiligten Behörden erforderlich ist, wenn die 


jeweiligen Prüfungsfelder betroffen sind. 


Zu § 26 


Der bisherige § 24 BpO 2000 wird unverändert übernommen. 


Zu Abschnitt V. Prüfende Personen, Sachgebietsleitungen für Außenprüfung, 


Prüferbesprechungen - §§ 27 – 30 


Zu § 27 


Die bisherigen Regelungen in den §§ 25 – 28 BpO 2000, welche Aussagen zum Einsatz von 


Beamtinnen / Beamten, Verwaltungsangestellten und Sachgebietsleitungen enthalten, werden 


aktualisiert und zusammengefasst. § 26 BpO sollte ursprünglich dazu führen, den mittleren Dienst im 


Bereich der Betriebsprüfung abzuschmelzen und den gehobenen Dienst entsprechend zu stärken. Im 


Bereich der Lohnsteuer-Außenprüfung und der Umsatzsteuer-Sonderprüfung werden in einigen 


Ländern allerdings überwiegend Beschäftigte des mittleren Dienstes eingesetzt. Die Formulierung 


wird deshalb abgeschwächt („grundsätzlich“). 


Zwischenzeitlich wird die Laufbahn nicht mehr einheitlich als gehobener Dienst bezeichnet. In den 


Ländern sehen die jeweiligen Laufbahnverordnungen unterschiedliche Begriffe vor. Um den 


verschiedenen Bezeichnungen Rechnung zu tragen, wird in der Formulierung auf den gehobenen 


Dienst oder eine vergleichbare Laufbahngruppe abgestellt.  


Das Abstellen auf einen bestimmten abgeschlossenen einschlägigen Hochschulabschluss von 


Tarifbeschäftigten wird als nicht notwendig erachtet. Es soll jedoch gesichert werden, dass ein 


gewisser Ausbildungsstandard gewährleitet ist. 


Die Außenprüfungshelfenden werden über Absatz 2 erfasst.  
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Sollen in der Außenprüfung beschäftigte Personen für prüfungsfremde Tätigkeiten eingesetzt 


werden, sollten insbesondere die fachlichen Belange der Außenprüfung berücksichtigt werden 


(Absatz 4). 


Zu § 28 


(Bisher § 29 BpO 2000) 


Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird künftig auf die Aufnahme des Vornamens im 


Prüferausweis verzichtet. Dadurch soll insbesondere ein Schutz der prüfenden Personen erreicht 


werden. 


Zu § 29 


Der bisherige § 30 BpO 2000 wird lediglich redaktionell angepasst (gendergerechte Sprache).  


Zu § 30 


(Bisher § 31 BpO 2000) 


Die bisherigen Regelungen zu Fachbesprechungen wurden um zusätzliche Optionen für den 


fachlichen Austausch zwischen Fach- und Branchenprüfenden erweitert. Zu diesem Zweck wird die 


Regelung um Absatz 4 ergänzt, der sich auf Fachbesprechungen und Erfahrungsaustausche bezieht, 


die durch die BundesBp organisiert werden. 


In Absatz 3 (vorher Absatz 2) wird der Hinweis auf die Hauptorte gestrichen, um die Regelung nicht 


unnötig zu begrenzen. 


Zu Abschnitt VI. Karteien, Konzernverzeichnisse - §§ 31 – 33 


Zu § 31 


(Bisher § 32 BpO 2000) 


Die Regelungen zum Führen der Betriebskartei werden aktualisiert. Kleinstbetriebe werden neu 


aufgenommen. Bisherige Differenzierungen zwischen Namenskartei und Branchenkartei werden 


entfernt, da sie nicht mehr zeitgemäß sind. Dasselbe gilt für den bisherigen § 32 Absatz 3 BpO 2000 


zur Erfassung von Nebenbetrieben der Land- und Forstwirtschaft beim Hauptbetrieb, da das aktuelle 


technische Konzept die Vergabe einer Steuernummer auch für Nebenbetriebe vorsieht.  


Zu § 32 (neu) 


Für Zwecke der Lohnsteuer wird eine Arbeitgeberkartei eingeführt. 


Zu § 33 


Die Formulierung des bisherigen § 33 BpO 2000 ist weitgehend unverändert geblieben. In Absatz 1 


wird lediglich ergänzt, dass die Daten zeitnah zu ermitteln und zu übermitteln sind. Absatz 2 wird für 


Zwecke der Lohnsteuer-Außenprüfung ergänzt. Entsprechend wird die Überschrift dieses Abschnitts 


in „Konzernverzeichnis, Betriebsstättenübersicht“ geändert.  
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Zu Abschnitt VII. Prüfungsgeschäftsplan, Jahresstatistik - §§ 34 – 35 


Zu § 34 


Satz 2 des bisherigen § 34 BpO 2000 wird gestrichen. Diese Regelung zur Aufstellung von 


Prüfungsgeschäftsplänen bei Großbetrieben ist nicht mehr erforderlich, da dies sichergestellt ist. 


Zu § 35 


Die Regelung entspricht § 35 BpO 2000 und wurde in Absatz 1 lediglich an die neue Terminologie 


angepasst. In Absatz 2 wird das feste Datum für die Übermittlung der statistischen Daten durch eine 


neutrale Formulierung ersetzt. Der konkrete Zeitpunkt ergibt sich aus den entsprechenden BMF-


Schreiben (Statistikerlasse). 


Zu Abschnitt VIII. Austausch von Prüfungserfahrungen, Kennzahlen, Hauptorte - §§ 36 – 38 


Zu § 36 


Die bisherige Reglung zur Erstellung und Pflege eines Betriebsprüfungsarchivs (§ 36 BpO 2000) wurde 


aktualisiert. Prüfungserfahrungen werden heutzutage über andere Plattformen und 


Kommunikationsmittel ausgetauscht und z. B. über KTZ-Wiki oder Juris (Branchenerfahrungen) 


bereitgestellt. Da dieser Austausch als wichtig angesehen wird, bleibt die Regelung dem Grunde nach 


weiterhin in der ApO enthalten. 


Zu § 37 


Der bisherige § 37 BpO 2000 wurde unverändert übernommen. 


Zu § 38 


Der bisherige § 38 BpO 2000 wurde unverändert übernommen.  


Zu Abschnitt IX. Inkrafttreten - §§ 39 


Zu § 39 


Die Vorschrift regelt den Termin des Inkrafttretens. 
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Allgemeinverfügung 


der obersten Finanzbehörden der Länder 


vom 18. März 2026 


 


Aufgrund 


 


- des § 367 Absatz 2b und des § 172 Absatz 3 der Abgabenordnung, 
- der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Juli 2023, 2 BvL 22/17, und vom 


21. Februar 2025, 1 BvR 2267/23 (nachfolgend BFH-Beschluss vom 2. Juli 2025, 
XI B 19/25 (XI B 104/21), nicht dokumentiert) 


 
 


ergeht folgende Allgemeinverfügung: 
 
Am 18. März 2026 anhängige und zulässige Einsprüche gegen Festsetzungen der Einkom-
mensteuer oder Körperschaftsteuer, gegen gesonderte Verlustfeststellungen nach § 10d 
Absatz 4 Satz 1 EStG, gegen Festsetzungen des Gewerbesteuermessbetrags und gegen geson-
derte (und ggf. einheitliche) Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen sowie gegen 
Bescheide, die die Änderung einer der vorgenannten Festsetzungen oder Feststellungen ableh-
nen,werden hiermit zurückgewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, der 
Rechnungszinsfuß in Höhe von 6 % bei der Teilwertberechnung von Pensionsrückstellungen 
nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG verstoße gegen das Grundgesetz. 
 
Entsprechendes gilt für am 18. März 2026 anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder 
Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf Aufhebung oder Änderung einer 
Festsetzung oder Feststellung im Sinne des Satzes 1.  
 
 
  







Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung können die von ihr betroffenen Steuerpflichtigen Klage 
erheben. Ein Einspruch ist insoweit ausgeschlossen. 
 
Die Klage ist bei dem Finanzgericht zu erheben, in dessen Bezirk sich das Finanzamt befin-
det, das den von dieser Allgemeinverfügung betroffenen Verwaltungsakt erlassen hat. Sie ist 
schriftlich oder als elektronisches Dokument einzureichen oder zu Protokoll des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle des Finanzgerichts zu erklären und gegen das zuständige Finanz-
amt zu richten. 
 
Die Frist für die Erhebung der Klage beträgt ein Jahr. Sie beginnt am Tag nach der Heraus-
gabe des Bundessteuerblattes, in dem diese Allgemeinverfügung veröffentlicht wird. Die Frist 
für die Erhebung der Klage gilt als gewahrt, wenn die Klage innerhalb der Frist bei dem zu-
ständigen Finanzamt angebracht oder zu Protokoll gegeben wird.  
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten, den Gegenstand des Klagebegehrens, den mit der 
Klage angegriffenen Verwaltungsakt und diese Allgemeinverfügung bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel angeben. Ihr soll eine Abschrift des angefochtenen Verwaltungsakts und eine 
Abschrift dieser Allgemeinverfügung beigefügt werden. 
 
Die Klageschrift soll in zweifacher Ausfertigung eingereicht werden; dies gilt nicht, wenn die 
Klage als elektronisches Dokument eingereicht wird. 
 
Die Voraussetzungen zur elektronischen Einreichung bei dem jeweils örtlich zuständigen 
Finanzgericht regelt § 52a der Finanzgerichtsordnung (FGO). Zur verpflichtenden Übermitt-
lung elektronischer Dokumente siehe § 52d FGO. Nähere Informationen hierzu sind im Inter-
net unter www.justiz.de und über die dort verlinkten Justizportale der Länder erhältlich.  



http://www.justiz.de/
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Urteil vom 20. November 2025, II R 7/23
Zulässige Rückwirkung der Anwendung des § 13b Abs. 10 ErbStG auf den 01.07.2016


ECLI:DE:BFH:2025:U.201125.IIR7.23.0


BFH II. Senat


ErbStG § 13b Abs 10, ErbStG § 37 Abs 12 S 1, GG Art 77 Abs 1 S 1, GG Art 77 Abs 2 S 5, GG Art 20 Abs 3


vorgehend FG München, 08. Februar 2023, Az: 4 K 2771/21


Leitsätze


Bei der Anwendung des § 13b Abs. 10 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes i.d.F. des Gesetzes zur
Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
vom 04.11.2016 (BGBl I 2016, 2464) ab dem 01.07.2016 auf Schenkungen, die vor der Verkündung der Neufassung des
Gesetzes am 09.11.2016 erfolgt sind, handelt es sich um eine verfassungsrechtlich zulässige echte Rückwirkung.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 08.02.2023 - 4 K 2771/21 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Außergerichtliche Kosten der Beigeladenen werden nicht erstattet.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der X GmbH & Co.
KG (X KG). Kommanditist der X KG ist V. Am 24.07.2016 übertrug V einen Kommanditanteil in Höhe von 49 %
schenkweise auf seinen Sohn S.


1


Auf Anforderung des Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt ‑‑FA‑‑) nach § 153 Abs. 3 i.V.m. § 151 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 des Bewertungsgesetzes (BewG) gab die Klägerin für Zwecke der Schenkungsteuer hinsichtlich des
übertragenen Anteils an der X KG eine Feststellungserklärung in zwei Ausfertigungen ab; eine Ausfertigung hatte
sie nach der bis zum 30.06.2016 geltenden Rechtslage, die andere unter Berücksichtigung des Gesetzes zur
Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts vom 04.11.2016 (BGBl I 2016, 2464) ‑‑ErbStGAnpG 2016‑‑ erstellt. Die Klägerin
beantragte, die Feststellungen nach der bis zum 30.06.2016 geltenden Rechtslage vorzunehmen, da das Gesetz zur
Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts erst mit Verkündung im BGBl am 09.11.2016 Gültigkeit erlangt habe.


2


Mit Bescheid vom 17.09.2019 stellte das FA ‑‑jeweils erklärungsgemäß‑‑ den Wert des Anteils an der Klägerin auf
86.031 € und die Summe der gemeinen Werte der Finanzmittel auf 212 €, der jungen Finanzmittel auf 0 €, des
Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG)
auf 0 €, des jungen Verwaltungsvermögens auf 0 € sowie der Schulden (§ 13b Abs. 10 ErbStG) auf 1.451 €, die
Anzahl der Beschäftigten auf 0 Personen und die Ausgangslohnsumme (§ 13a Abs. 4 ErbStG) mit 0 € auf den
24.07.2016 fest. Den Feststellungen lag die gemäß dem Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geltende Rechtslage zugrunde.


3
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Der Bescheid erging gemäß § 164 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und
wurde der Klägerin gemäß § 154 Abs. 2 BewG bekanntgegeben.


Mit dem Einspruch begehrte die Klägerin weiterhin die Anwendung des bis zum 30.06.2016 geltenden Rechts.4


Im Anschluss an eine Außenprüfung bei der Klägerin hob das FA am 12.05.2021 den Vorbehalt der Nachprüfung auf.
Nachdem es den S zum Einspruchsverfahren hinzugezogen hatte, wies es den Einspruch mit Entscheidung vom
07.12.2021 als unbegründet zurück. Es führte aus, mit Verkündung des Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer-
und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts am 09.11.2016 habe der
Gesetzgeber rückwirkend eine Rechtsgrundlage für die Besteuerung von Erbfällen und Schenkungen ab dem
01.07.2016 geschaffen. Die Rückwirkung sei verfassungsrechtlich zulässig. Ein Vertrauen in die Fortgeltung des
alten Rechts habe sich nicht bilden können, da die Anordnung der Rückwirkung bereits in der Beschlussempfehlung
des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags vom 22.06.2016 enthalten gewesen sei und der Deutsche
Bundestag diese Gesetzesfassung am 24.06.2016 beschlossen habe.


5


Die Klage hat das Finanzgericht (FG) ‑‑nach Beiladung des V, des S und der X KG gemäß § 60 Abs. 3 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung (FGO)‑‑ als unbegründet abgewiesen. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte
2023, 718 veröffentlicht.


6


Mit ihrer Revision macht die Klägerin die Verletzung von Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) geltend.7


Die in § 37 Abs. 12 Satz 1 ErbStG i.V.m. Art. 3 ErbStGAnpG 2016 vorgesehene echte Rückwirkung auf den 01.07.2016
sei unzulässig. Der Beschluss des Deutschen Bundestags vom 24.06.2016 habe das Vertrauen der Steuerpflichtigen
in die Fortgeltung des bisherigen Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes nicht zerstören können. Denn der
Bundesrat habe dem vom Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf nicht zugestimmt, sondern in seiner
Sitzung am 08.07.2016 die Anrufung des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel beschlossen, eine grundlegende
Überarbeitung zu verlangen. Zum Zeitpunkt der Schenkung des V sei die weitere Entwicklung des
Gesetzgebungsverfahrens offen gewesen. Es habe keineswegs festgestanden, dass der Gesetzgeber tatsächlich eine
Rückwirkung anordnen würde. Die Einigung im Vermittlungsausschuss sei erst am 22.09.2016 erfolgt. Mindestens
bis zum anschließenden Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags vom 29.09.2016 hätten die Steuerpflichtigen
auf den Fortbestand des bisherigen Rechts vertrauen können.


8


Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe mit Urteil vom 19.12.1961 - 2 BvL 6/59 (BVerfGE 13, 261) entschieden,
dass ein Gesetzentwurf allein den Vertrauensschutz nicht zerstöre, da seine Umsetzung nicht sicher sei. Dasselbe
müsse im Streitfall für den Bundestagsbeschluss vom 24.06.2016 gelten. Da der Bundesrat dem Entwurf habe
zustimmen müssen, sei ungewiss gewesen, ob dieser Gesetz werde. Das BVerfG selbst sei am 14.07.2016 gemäß
seiner Pressemitteilung noch von der Fortgeltung des alten Rechts ausgegangen. Soweit das FG auf den BVerfG-
Beschluss vom 14.05.1986 - 2 BvL 2/83 (BVerfGE 72, 200, BStBl II 1986, 628) verweist, sei dem entgegenzuhalten,
dass in jenem Fall nicht der Vermittlungsausschuss angerufen worden sei.


9


Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung und die Einspruchsentscheidung vom 07.12.2021 aufzuheben und den Bescheid über die
gesonderte und einheitliche Feststellung des Werts des Anteils an einer Kapitalgesellschaft nach § 151 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 BewG, der Summe der gemeinen Werte der Finanzmittel, der jungen Finanzmittel, des Verwaltungsvermögens
nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG, des jungen Verwaltungsvermögens und der Schulden nach § 13b Abs. 10
ErbStG, der Anzahl der Beschäftigten und der Ausgangslohnsumme nach § 13a Abs. 4 ErbStG vom 17.09.2019,
geändert durch Bescheid vom 12.05.2021, dahingehend zu ändern, dass die Feststellungen unter Anwendung der
bis zum 30.06.2016 geltenden Gesetzeslage erfolgen.


10


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11


Es verteidigt die Vorentscheidung und ergänzt, nach der Rechtsprechung des BVerfG entfalle der Vertrauensschutz
bereits mit dem ursprünglichen Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags, unabhängig davon, ob das Gesetz
der Zustimmung des Bundesrats bedürfe. In seinem Beschluss vom 29.10.1969 - 1 BvL 19/69 (BVerfGE 27, 167)
habe das BVerfG allein auf den Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags vom 26.05.1965 abgestellt, obgleich
der Bundesrat am 11.06.1965 den Vermittlungsausschuss angerufen habe. Auch in den Beschlüssen vom
14.05.1986 - 2 BvL 2/83 (BVerfGE 72, 200, BStBl II 1986, 628) und vom 21.07.2010 - 1 BvL 11/06, 1 BvL 12/06,
1 BvL 13/06, 1 BvR 2530/05 (BVerfGE 126, 369) habe sich das BVerfG mit den Mitwirkungsbefugnissen des
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Entscheidungsgründe


II.


Bundesrats auseinandergesetzt und betont, ein schutzwürdiges Vertrauen entfalle nicht erst, wenn eine Änderung
der Rechtslage sicher sei. Wenn das BVerfG auf den "endgültigen" Gesetzesbeschluss abstelle, meine es den
Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags im Sinne des Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG i.V.m. § 86 Satz 1 der
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Ein Abstellen auf einen etwaigen erneuten Beschluss des Deutschen
Bundestags nach Durchführung des Vermittlungsverfahrens würde zu nicht hinnehmbaren Unsicherheiten führen. Je
nachdem, ob es sich um ein Einspruchs- oder Zustimmungsgesetz handele, sei unklar, ob und mit welchem Ausgang
der Bundesrat von seinen durch Art. 77 Abs. 2 bis 4 GG eingeräumten Befugnissen Gebrauch mache. Es könnte
immer erst im Nachhinein beurteilt werden, ob mit dem ursprünglichen Gesetzesbeschluss des Deutschen
Bundestags das schutzwürdige Vertrauen entfallen sei.


Die Klägerin, das FA und die Beigeladenen haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.13


Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Verfahren am 02.10.2023 beigetreten (§ 122 Abs. 2 Satz 1 FGO).
Es hat keinen Antrag gestellt.


14


Das BMF schließt sich den Ausführungen des FG und des FA an. Es ergänzt, Vertrauensschutz auf den Fortbestand
des bisherigen Rechts lasse sich auch nicht aus den Gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der
Länder vom 21.06.2016 (BStBl I 2016, 646) ableiten. Deren Ziel beschränke sich erkennbar darauf, der Annahme
entgegenzutreten, dass zum 01.07.2016 eine Erbschaftsteuerpause eingetreten sei.


15


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zu Recht entschieden, dass
die rückwirkende Anwendung des § 13b Abs. 10 ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 auf den Feststellungszeitpunkt
des 24.07.2016 zulässig ist. In der Sache sind die Feststellungen zutreffend; sie folgen der Erklärung der Klägerin.


16


1. Das FG ist zutreffend von der Zulässigkeit der Klage ausgegangen. Die Klägerin ist nach § 13b Abs. 10 Satz 5
ErbStG i.V.m. § 155 Satz 1 i.V.m. § 154 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BewG unabhängig von einer eigenen Beschwer
klagebefugt, da sie gemäß § 153 Abs. 3 BewG von dem FA zur Abgabe einer Feststellungserklärung aufgefordert
worden war (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 06.07.2011 - II R 44/10, BFHE 234, 107, BStBl II 2012, 5,
Rz 34). Auch besteht ein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin, obgleich diese nicht dargelegt hat, aus welchem
Grund die Anwendung des alten Rechts im Streitfall günstiger sei. Das Rechtsschutzbedürfnis besteht unabhängig
von den steuerrechtlichen Auswirkungen der angefochtenen Feststellungen. Es genügt, dass die Klägerin die
Rechtswidrigkeit der Feststellungen geltend macht (vgl. Gräber/Teller, Finanzgerichtsordnung, 10. Aufl., § 40
Rz 102).


17


2. § 13b Abs. 10 ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 ist nach Art. 3 ErbStGAnpG 2016 rückwirkend zum 01.07.2016 in
Kraft getreten und war auf den Feststellungszeitpunkt 24.07.2016 anzuwenden.


18


a) Im vorliegenden Fall findet für die Bewertung der Anteile der Klägerin § 13b Abs. 10 ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG
2016 nach Art. 3 ErbStGAnpG 2016 Anwendung. Auf das BVerfG-Urteil vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12 (BVerfGE 138,
136, BStBl II 2015, 50) hin wurde § 13b ErbStG i.d.F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 vom 01.11.2011 (BGBl
I 2011, 2131) ‑‑StVereinfG 2011‑‑, geändert durch Art. 30 Nr. 2 des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom
26.06.2013 (BGBl I 2013, 1809), durch Art. 1 Nr. 4 ErbStGAnpG 2016 neu gefasst. Das Gesetz zur Anpassung des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wurde am
04.11.2016 beschlossen und am 09.11.2016 verkündet. Gemäß Art. 3 ErbStGAnpG 2016 trat es rückwirkend zum
01.07.2016 in Kraft. Nach § 37 Abs. 12 Satz 1 ErbStG, der durch Art. 1 Nr. 10 ErbStGAnpG 2016 eingefügt wurde,
finden die §§ 10, 13a bis 13d, 19a, 28 und 28a ErbStG i.d.F. des Art. 1 ErbStGAnpG 2016 auf Erwerbe Anwendung,
für die die Steuer nach dem 30.06.2016 entsteht.


19


b) Danach ist für die schenkungsteuerliche Bewertung des unentgeltlichen Erwerbs der Kommanditanteile an der
X KG durch S, der am 24.07.2016 erfolgte, in Bezug auf die Bewertung der Anteile an der Klägerin § 13b Abs. 10
ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 anwendbar.


20


3. Die Anwendung der Neufassung des § 13b ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 auf Erwerbe, die ‑‑wie vorliegend‑‑
vor der Verkündung des Gesetzes am 09.11.2016 erfolgten, führt zwar zu einer echten Rückwirkung.
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a) Eine Rechtsnorm entfaltet echte Rückwirkung, wenn sie nachträglich in einen abgeschlossenen Sachverhalt
ändernd eingreift. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ihre Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem
Zeitpunkt ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll ("Rückbewirkung von
Rechtsfolgen"). Im Steuerrecht liegt eine echte Rückwirkung nur vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits
entstandene Steuerschuld nachträglich abändert (BVerfG-Beschluss vom 17.12.2013 - 1 BvL 5/08, BVerfGE 135, 1,
unter B.II.1.a [Rz 41 f.]; BVerfG-Urteil vom 10.04.2018 - 1 BvR 1236/11, BVerfGE 148, 217, BStBl II 2018, 303,
Rz 135, 137; BVerfG-Beschluss vom 25.03.2021 - 2 BvL 1/11, BVerfGE 157, 177, Rz 55).


22


b) Danach führt die Anwendungsregelung des § 37 Abs. 12 Satz 1 ErbStG i.V.m. Art. 3 ErbStGAnpG 2016 zu einer
echten Rückwirkung. Gemäß § 11 ErbStG ist für die Wertermittlung, soweit im Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz nichts anderes bestimmt ist, der Zeitpunkt der Entstehung der Steuer maßgebend
(Bewertungsstichtag). Die Steuer entsteht bei Schenkungen unter Lebenden mit dem Zeitpunkt der Ausführung der
Zuwendung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG). Für die Zuwendung, die im Streitfall am 24.07.2016 ausgeführt wurde,
bedeutet die Regelung des § 37 Abs. 12 Satz 1 ErbStG i.V.m. Art. 3 ErbStGAnpG 2016, dass der Gesetzgeber eine
bereits entstandene Steuerschuld nachträglich abgeändert hat, da die Neuregelung zur Bewertung der Schenkung
nach § 13b Abs. 10 ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 erstmalig auch für bei Verkündung der Regelung bereits
erfolgte Schenkungen Wirkung entfaltet. Diese betrifft auch die gemäß § 13b Abs. 10 Satz 1 ErbStG zu treffenden
Feststellungen, die der Steuerfestsetzung dienen.


23


4. Die durch § 37 Abs. 12 Satz 1 ErbStG i.V.m. Art. 3 ErbStGAnpG 2016 im Hinblick auf die zeitliche Anwendung des
§ 13b Abs. 10 ErbStG bewirkte echte Rückwirkung ist jedoch verfassungsrechtlich gerechtfertigt.


24


a) Die im Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des
Vertrauensschutzes stehen Gesetzen mit echter Rückwirkung grundsätzlich entgegen. Dies schützt das Vertrauen in
die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und
der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte. Wenn der Gesetzgeber die Rechtsfolge eines der Vergangenheit
zugehörigen Verhaltens nachträglich belastend ändert, bedarf dies einer besonderen Rechtfertigung vor dem
Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten des Grundgesetzes. Die Grundrechte wie auch das Rechtsstaatsprinzip
garantieren im Zusammenwirken die Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die
Selbstbestimmung über den eigenen Lebensentwurf und damit als eine Grundbedingung freiheitlicher
Verfassungen. Es würde die Betroffenen in ihrer Freiheit erheblich gefährden, dürfte die öffentliche Gewalt an ihr
Verhalten oder an sie betreffende Umstände ohne Weiteres im Nachhinein belastendere Rechtsfolgen knüpfen, als
sie zum Zeitpunkt ihres rechtserheblichen Verhaltens galten. Ausgehend hiervon sind Gesetze mit echter
Rückwirkung grundsätzlich nicht mit der Verfassung vereinbar (ständige Rechtsprechung des BVerfG, z.B. Beschlüsse
vom 17.12.2013 - 1 BvL 5/08, BVerfGE 135, 1, unter B.II.3. [Rz 62 f.], und vom 25.03.2021 - 2 BvL 1/11, BVerfGE 157,
177, Rz 51 f.).


25


b) Von diesem grundsätzlichen Verbot echt rückwirkender Gesetze bestehen jedoch Ausnahmen. Das
Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht nur seinen Grund, sondern auch seine
Grenze. Es gilt nicht, soweit sich kein Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte oder ein
Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutzwürdig war. Bei den in
der Rechtsprechung des BVerfG anerkannten, nicht abschließend definierten Fallgruppen handelt es sich um
Typisierungen ausnahmsweise fehlenden Vertrauens in eine bestehende Gesetzeslage. Für die Frage, ob mit einer
rückwirkenden Änderung der Rechtslage zu rechnen war, ist von Bedeutung, ob die bisherige Regelung bei
objektiver Betrachtung geeignet war, ein Vertrauen der betroffenen Personengruppe auf ihren Fortbestand zu
begründen (BVerfG-Beschluss vom 17.12.2013 - 1 BvL 5/08, BVerfGE 135, 1, unter B.II.3.b aa [Rz 64]; BFH-Urteil
vom 26.03.2025 - I R 5/24 (I R 99/15), zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BFH/NV 2025, 1344, Rz 37).


26


c) Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unzulässigkeit echter Rückwirkungen ist gegeben, wenn die Betroffenen
schon im Zeitpunkt, auf den die Rückwirkung bezogen wird, nicht auf den Fortbestand einer gesetzlichen Regelung
vertrauen durften, sondern mit deren Änderung rechnen mussten (BVerfG-Beschluss vom 17.12.2013 - 1 BvL 5/08,
BVerfGE 135, 1, unter B.II.3.b aa [Rz 65]; BFH-Urteil vom 26.03.2025 - I R 5/24 (I R 99/15), BFH/NV 2025, 1344,
Rz 38).


27


aa) Ein Bürger kann nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG jedenfalls ab dem Tag des endgültigen Beschlusses
des Deutschen Bundestags über einen Gesetzentwurf nicht mehr auf den Fortbestand der bisherigen Regelung
vertrauen, sondern muss ab diesem Zeitpunkt mit der Verkündung und dem Inkrafttreten der Neuregelung rechnen
(z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 21.07.2010 - 1 BvL 11/06, 1 BvL 12/06, 1 BvL 13/06, 1 BvR 2530/05, BVerfGE 126, 369,
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unter C.I.3.c bb (3) [Rz 81], und vom 10.10.2012 - 1 BvL 6/07, BVerfGE 132, 302, BStBl II 2012, 932, Rz 57). Der
endgültige Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags stellt einen wesentlichen Markstein auf dem Weg der
Gesetzwerdung dar. Mit diesem Beschluss ist der wesentliche ‑‑wenn auch nicht der einzige und nicht der letzte‑‑
Unsicherheitsfaktor beseitigt, was das "Ob" und "Wie" der Neuregelung angeht (BVerfG-Beschluss vom 14.05.1986 -
2 BvL 2/83, BVerfGE 72, 200, BStBl II 1986, 628, unter C.II.3.b bb (5) [Rz 139]). Zugleich liegt von diesem Zeitpunkt
an das Zwischenergebnis des Gesetzgebungsverfahrens offen zutage und kann von jedem zur Kenntnis genommen
werden. Steht damit ‑‑schon wegen der Mitwirkungsbefugnisse des Bundesrats‑‑ auch weder der Inhalt des
künftigen Gesetzes fest, noch, dass es überhaupt endgültig zustande kommen wird, so läuft es gleichwohl dem
Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten nicht zuwider, wenn von diesem Einschnitt an der Einzelne auf das
künftige Fortbestehen der bisherigen Rechtslage jedenfalls nicht mehr vertrauen darf (BVerfG-Beschluss vom
14.05.1986 - 2 BvL 2/83, BVerfGE 72, 200, BStBl II 1986, 628, unter C.II.3.b bb (5) [Rz 139]; vgl. auch BVerfG-Urteil
vom 19.12.1961 - 2 BvL 6/59, BVerfGE 13, 261, unter B.IV.1. [Rz 58]; BVerfG-Beschluss vom 10.03.1971 - 2 BvL 3/68,
BVerfGE 30, 272, BStBl II 1973, 431, unter C.II.3.b [Rz 50]).


bb) Bei dem nach der Rechtsprechung des BVerfG maßgebenden "endgültigen" Gesetzesbeschluss des Deutschen
Bundestags handelt es sich um den Beschluss des Deutschen Bundestags im Sinne des Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG (vgl.
BVerfG-Urteil vom 19.12.1961 - 2 BvL 6/59, BVerfGE 13, 261, unter B.IV.1. [Rz 58]). Das Vertrauen in den
Fortbestand einer gesetzlichen Regelung wird grundsätzlich auch dann jedenfalls durch diesen Beschluss zerstört,
wenn der einberufene Vermittlungsausschuss eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vorschlägt und der Deutsche
Bundestag nach Art. 77 Abs. 2 Satz 5 GG erneut Beschluss zu fassen hat. Gleiches gilt für den Fall, dass der
Deutsche Bundestag gemäß Art. 77 Abs. 4 GG über die Zurückweisung eines Einspruchs des Bundesrats
abzustimmen hat, denn ein schutzwürdiges Vertrauen entfällt nicht erst, wenn eine Änderung der Rechtslage sicher
ist, sondern schon, wenn mit einer Neuregelung ernsthaft zu rechnen ist (vgl. BVerfG-Beschluss vom 21.07.2010 -
1 BvL 11/06, 1 BvL 12/06, 1 BvL 13/06, 1 BvR 2530/05, BVerfGE 126, 369, unter C.I.3.c bb (3) [Rz 82]).
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cc) War allerdings die betreffende Gesetzesänderung noch nicht Gegenstand des Beschlusses des Deutschen
Bundestags im Sinne des Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG, sondern wurde sie vom Vermittlungsausschuss vorgeschlagen,
tritt die Zerstörung schutzwürdigen Vertrauens in den künftigen Bestand der bisherigen Rechtslage erst mit dem
Vorschlag des Vermittlungsausschusses ein (vgl. BVerfG-Beschluss vom 10.10.2012 - 1 BvL 6/07, BVerfGE 132, 302,
BStBl II 2012, 932, Rz 60). In diesen Fällen besteht kein schutzwürdiges Vertrauen mehr ab der Zustimmung des
Deutschen Bundestags zum Vermittlungsvorschlag des Vermittlungsausschusses (vgl. Art. 77 Abs. 2 Satz 5 GG).
Dieser Zeitpunkt entspricht in jeder Hinsicht dem des endgültigen Gesetzesbeschlusses des Deutschen Bundestags
über einen Gesetzentwurf, der nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG ‑‑auch in den Fällen echter
Rückwirkung‑‑ den zeitlichen Endpunkt eines schutzwürdigen Vertrauens in den Bestand der bisherigen Rechtslage
bestimmt (BVerfG-Beschluss vom 10.10.2012 - 1 BvL 6/07, BVerfGE 132, 302, BStBl II 2012, 932, Rz 61).
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d) Nach diesen Maßstäben ist am 24.06.2016 ein schutzwürdiges Vertrauen in den Fortbestand des vor der
Einfügung des § 13b Abs. 10 ErbStG durch das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geltenden Rechts über den
30.06.2016 hinaus entfallen. An diesem Tag hat der Deutsche Bundestag über den Gesetzentwurf entschieden. Auf
den Fortbestand der bisherigen Regelung konnten Steuerpflichtige nicht mehr vertrauen.
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aa) Der Bundestagsbeschluss vom 24.06.2016 hat ein schutzwürdiges Vertrauen in den Fortbestand des vor der
Einfügung des § 13b Abs. 10 ErbStG durch das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geltenden Rechts über den
30.06.2016 hinaus beseitigt. Die Anwendungsregelung des § 37 Abs. 12 Satz 1 ErbStG, gemäß der unter anderem
§ 13b ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 auf Erwerbe Anwendung findet, für die die Steuer nach dem 30.06.2016
entsteht, war erstmals in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags vom
22.06.2016 (BTDrucks 18/8911, S. 29) enthalten. Gleiches gilt für Art. 3 ErbStGAnpG 2016, nach dem dieses Gesetz
mit Wirkung vom 01.07.2016 und damit gegebenenfalls rückwirkend in Kraft tritt (BTDrucks 18/8911, S. 30, 48). Am
24.06.2016 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz in der Fassung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses
gemäß Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG beschlossen. Seit diesem Gesetzesbeschluss war das Zwischenergebnis des
Gesetzgebungsverfahrens bekannt und konnten sich die Steuerpflichtigen und die Feststellungsbeteiligten auf die
Anwendung des § 13b Abs. 10 ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 auf ab dem 01.07.2016 ausgeführte Zuwendungen
einstellen.
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bb) Der Umstand, dass der Bundesrat am 08.07.2016 nach Art. 77 Abs. 2 Satz 1 GG die Einberufung des
Vermittlungsausschusses mit dem Ziel der grundlegenden Überarbeitung verlangt hat (vgl. BRDrucks 344/16
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(Beschluss)), führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn von der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses
vom 22.09.2016 (BTDrucks 18/9690) waren die Regelungen des Feststellungsverfahrens in § 13b Abs. 10 ErbStG
i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 nicht betroffen. Hat der Deutsche Bundestag ‑‑wie im Falle des § 13b Abs. 10 ErbStG
i.d.F. des ErbStGAnpG 2016‑‑ die rückwirkende Gesetzesänderung nach Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG beschlossen, ändern
die Mitwirkungsbefugnisse des Bundesrats gemäß Art. 77 Abs. 2, 2a und 3 GG sowie Unsicherheiten darüber, ob und
mit welchem Inhalt die künftige Regelung endgültig zustande kommen wird, nichts daran, dass ein schutzwürdiges
Vertrauen in den Fortbestand des bisherigen Rechts mit dem Bundestagsbeschluss weggefallen ist, sofern ‑‑wie im
vorliegenden Fall‑‑ das Gesetz nicht auf einem Vorschlag des Vermittlungsausschusses beruht (s. oben unter
II.4.c bb und cc).


cc) Die Gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 21.06.2016 (BStBl I 2016, 646)
waren nicht geeignet, ein schutzwürdiges Vertrauen in den Fortbestand des bisherigen Rechts nach dem 30.06.2016
über den Tag des Bundestagsbeschlusses vom 24.06.2016 hinaus aufrechtzuerhalten. In den Gleich lautenden
Erlassen hat die Finanzverwaltung mitgeteilt, dass das bisherige Recht bis zu einer Neuregelung in vollem Umfang
weiter anwendbar bleibe. Das gelte auch für Erwerbe, für die die Steuer nach dem 30.06.2016 entsteht. Zugleich hat
die Finanzverwaltung auf die Gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 05.11.2015
(BStBl I 2015, 788) verwiesen, durch die die Finanzbehörden angewiesen wurden, im Rahmen der
verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtliche Feststellungen nach § 13b Abs. 2a ErbStG i.d.F. des StVereinfG 2011,
der Vorgängervorschrift des § 13b Abs. 10 ErbStG, in vollem Umfang vorläufig gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AO
zu treffen. Diese Verwaltungsanweisungen ändern nichts daran, dass Steuerpflichtige und Feststellungsbeteiligte
seit dem Bundestagsbeschluss vom 24.06.2016, mit dem die vom Gesetzgeber beabsichtigte Rückwirkung offen
zutage trat, damit rechnen mussten, dass auf nach dem 30.06.2016 ausgeführte Zuwendungen § 13b ErbStG i.d.F.
des ErbStGAnpG 2016 anzuwenden sein wird. Dies folgt ungeachtet des Inhalts der Verwaltungsanweisungen aus
dem Prinzip der Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive.
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dd) Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der vom BVerfG in seinem Urteil vom 17.12.2014 -
1 BvL 21/12 (BVerfGE 138, 136, BStBl II 2015, 50) getroffenen Fortgeltungsanordnung. Auch diese hat kein
schutzwürdiges Vertrauen in den Fortbestand der vor der Änderung durch das Gesetz zur Anpassung des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geltenden
Fassung des § 13b ErbStG über den 30.06.2016 hinaus begründet. Zwar sind nach der Fortgeltungsanordnung die
verfassungswidrigen Regelungen unabhängig vom Fristlauf für den Gesetzgeber bis zu der tatsächlichen
Neuregelung anwendbar (BFH-Urteil vom 06.05.2021 - II R 1/19, BFHE 273, 547, BStBl II 2022, 77, Rz 23). Die
Fortgeltungsanordnung des BVerfG vermag jedoch kein schutzwürdiges Vertrauen dahingehend zu begründen, dass
der Gesetzgeber keine Neuregelung mit Rückwirkung treffen darf (anderer Ansicht Wachter, GmbHRundschau 2017,
1). Zumal das BVerfG in seiner Entscheidung darauf hingewiesen hat, dass die Anordnung der Fortgeltung der
verfassungswidrigen Normen keinen Vertrauensschutz gegen eine auf den Zeitpunkt der Verkündung seines Urteils
bezogene rückwirkende Neuregelung begründet, die einer exzessiven Ausnutzung gerade der als gleichheitswidrig
befundenen Ausgestaltungen der §§ 13a und 13b ErbStG die Anerkennung versagt (vgl. BVerfG-Urteil vom
17.12.2014 - 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, BStBl II 2015, 50, Rz 292).
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ee) Die Pressemitteilung Nr. 41/2016 des BVerfG vom 14.07.2016 (http://hbfm.link/859) führt ebenfalls zu keinem
anderen Ergebnis. Das BVerfG hat darin darüber informiert, dass die für verfassungswidrig erklärten Vorschriften des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes zwar fortgelten würden, der Vorsitzende des Ersten Senats des
BVerfG aber am 12.07.2016 der Bundesregierung, dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt habe,
dass sich der Erste Senat ‑‑da eine Gesetzesänderung "bis heute" nicht vorliege‑‑ nach der Sommerpause Ende
September mit dem weiteren Vorgehen im Normenkontrollverfahren um das Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz befassen werde. Mit dieser Pressemitteilung hat das BVerfG kenntlich gemacht, dass es
bestehende Handlungsmöglichkeiten ‑‑zum Beispiel eine Vollstreckungsanordnung nach § 35 des
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes‑‑ in Erwägung zieht, um seinem Urteil vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12 (BVerfGE
138, 136, BStBl II 2015, 50) Geltung zu verschaffen (vgl. BFH-Urteil vom 06.05.2021 - II R 1/19, BFHE 273, 547,
BStBl II 2022, 77, Rz 29). Die Pressemitteilung vermag aber nichts daran zu ändern, dass bereits mit dem
Bundestagsbeschluss vom 24.06.2016 ein schutzwürdiges Vertrauen in die Fortgeltung des alten Rechts für nach
dem 30.06.2016 ausgeführte Zuwendungen entfallen war. Seit dem 24.06.2016 war bekannt, dass der Deutsche
Bundestag Regelungen beschlossen hat, die eine rückwirkende Anwendung des § 13b ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG
2016 vorsehen.
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e) Im Streitfall hat das FG demgemäß zutreffend entschieden, dass die in dem Bescheid vom 17.09.2019, dem
Änderungsbescheid vom 12.05.2021 und der Einspruchsentscheidung vom 07.12.2021 auf der Grundlage des § 13b
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Abs. 10 Satz 1 ErbStG i.d.F. des ErbStGAnpG 2016 getroffenen Feststellungen nicht wegen einer echten
Rückwirkung verfassungswidrig sind. Andere Fragen als die Anwendbarkeit des Gesetzes zur Anpassung des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts standen
zwischen den Beteiligten nicht im Streit.


5. Das FG hat zudem zutreffend angenommen, dass die Feststellung des Werts von Anteilen an der Klägerin im
Sinne des § 11 Abs. 2 BewG gemäß § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG rechtmäßig ist.
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Die für diese Feststellung maßgebenden Normen sind durch das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht geändert worden. Die
Klägerin hat in den beiden Ausfertigungen ihrer Feststellungserklärung einen identischen Substanzwert ihres
Betriebsvermögens in Höhe von 86.031 € angegeben, der über dem jeweils im vereinfachten Ertragswertverfahren
ermittelten und entsprechend erklärten Wert liegt und daher ‑‑unstreitig‑‑ als Mindestwert (§ 11 Abs. 2 Satz 3
BewG) anzusetzen ist.
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6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 i.V.m. § 139 Abs. 4 FGO.40


7. Der Senat entscheidet mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung (§ 121 Satz 1, § 90 Abs. 2
FGO). Die Klägerin, das FA und die Beigeladenen haben wirksam auf die Durchführung einer mündlichen
Verhandlung verzichtet. Ein entsprechender Verzicht des dem Revisionsverfahren beigetretenen BMF liegt zwar
nicht vor; er ist aber auch nicht erforderlich. Das BMF erlangt durch den Beitritt zum Verfahren zwar die
verfahrensrechtliche Stellung eines Beteiligten (§ 122 Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 57 Nr. 4 FGO); über das Verfahren zu
disponieren vermag es jedoch nicht (BFH-Urteil vom 20.03.2019 - II R 61/15, BFHE 263, 492, BStBl II 2020, 463,
Rz 28).
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610055/
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